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1) Bekanntmachungen und Mitteilungen 

90) G.-N:s.../U/ 2b I 40 

DurchfühI'IUngsbestimmung vom 2. Dezemtber 1974 zur 
Arbeitsvertragsordnung für Mitanbeiter im kirchlichen' 
Dienst vom 31. August 1974 
Zur Durchführung der Ar:beit.lwertragsordnung für Mit-· 
a11beiter im kirch'lichen Dienst vom 31. August 1974 -
Eirchliches Amtsblatt Nr. 8, "Seite 49 - wird auf Grund 
der Ziffer 3 des Besclllusses der Kirchenleitung der 
Evangelisch-'Lutherischen Landeskdrche Mecklenburgs 
vom 31. August 1974 - Kirdi.liclles Amtsblatt Nr. 8, 
Seite 53 - folgende Durchführungsbestimmung erlassen: 

Zu§ 2 (2): 
Für die Genehmigung von Arbeitsverträgen und deren 
Änderungen für Mitarbeiter der Kirchgemeinden ist ge
mäß § 77 (1) d) der Kirchgemeindeordnung - Kiirch
liches Amtsblatt Nr. 5/6 / 1969 - weiterhin der Landes
superintendent zuständi1g. 
Er hat, falls zu der Vevgütung ein laindeskirchlicher Z1u
schuß benötigt w.ird, vorher die Z•ustimmung des Ober
kirchenrats einzuholen. 

Schwerin, den 2. Dezember 1974 

Der Oberkirchenrat 
Rossmann 

91) G.-Nr. /41/ 2c I 40 

Durchführungsbestimmung vom 2,;,c. Dezember· 1974 zur 
Vergütungsovdnung für Mitarb'etter im kirchlichen 
Dienst vom 31. August 1974. - • ·•• , · · 
ZUr Durchfühvung der Vergüfongsoronung für Mit
arbeiter im ~irchlichen Dienst vom 31. August 1974 --: 
Eirdi.lidi.es Amtsbiatt Nr. 8; Seite 51 - wird auf Grund 
der Ziffer 3 des Beschlusses der Kirdi.enleitung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 31. August 1974 -: Kirchliches Amtsblatt .Nr. 8, 
Seite 53 - fol-gende Durchführungsbestimmung erlas
sen: 

zu§ 2 (2): 
Für die in cien Gruppen VIII ..- IV der Vergütungs
tabelle -.enthaltenen Zwischengruppen gelten grundsätz
lidi. dU{Tätigkeitsmerk·male der Hauptigruppen. 
In die Zw:isdi.engruppen können die Mitaribei1ter ein•grup
piert werden, bei denen Art oder Umfang der Dienst
aufgaben durch die Tätigkeitsmerkmale der }eweiligen 

93) Richtlinien für die Dienstbefreiung 
94) Berichtigung zur Vergütungsordnung 
95) Struktul1Veränderung einer Kirchgemeinde 
96) Betr·iebnummern 

II. Personalien 

III. Handreichung für den kirchlichen Dienst 

Hauptgruippe nicht voll erfaßt weroen oder die in ihrer 
Tätigkeit über die in der Hauptgruppe zu erbringenden 
Leistungen hinausgehen. 

Sdi.werin, den 2. Dezember 1974 

Der Obel'kirchenrat 
Rossmann 

92) G.-Nr. 141/'2 I 40 

Anlage zu § 8 Arbeitsvertragsordnung 

Ridtilinien 
· über die Gewährung des Hausarbeitstages für im kirch

lichen DieIM!lt besChäftigte Mitarbeiterinnen gemäß § 8 
der Arbeitsvert11agsoidnung für Mitavbeiter im kirdi.
lidi.en Dienst 

1. ~onafüch ei'nmal ist ein freier Arbeitstag (Haus
arbeitstag) unter Weiterzahlung der Vergütung an im 
kirchlichen rnenst vollbeschäftigte Mitarbe.iterinnen 
mit eigenem Haushalt zu ,gewähren, die 
a) verheiratet sind oder 
b) Kinder unter 18 Jahren zu betreuen halben oder 
c) mit hfüs- und pflegebedürfti.gen Angehörigen zu

sammen leben und für diese häusLlche Anbeiten 
mit verrichten müssen. Die Pflegebedürfti-gkeit ist 
nadi.zuweisen. 

2. Der Hausarbeitstag ist auch sdlchen Mitarbeiter.innen 
zu gewähren, die ohne eigenen Haushalt mit hilfs
und pflegebedür.1itigen Angehörigen zusammen leben 
und für diese häusliche Arlbeiten mit verrichten müs
sen. Die Pflegel:fedürftigkeit ist nachzuweisen. 

3. Der Ha'USarbeitstag ist im Iaufenden Monat zu ge
währen und zu nehmen. Er wird nur auf Antrag ge
währt. 

4. Der. Hausarbeitstag ist dm laufenden Monat nicht zu 
gewähren, wenn die Mitarbeiterin u-nentschuldigt der 
Arbei_t ferngeblieben ~st. 

5, Eine Abgeltung des Hausaribeitstages in Geld sowie 
seine Ü-bertragun.g auf den nächsten -Monat sind un
zulässig. 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. 1. 1975 
in Kraft. 

Schwerin, den 2. 12. 1974 

Der Qberkirdi.enrat 
Rossmann 
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93) G.-Nr. /41/ J I 40 

A'ftla,ge zu § 8 4irbeitsvertragsordnµnig 

Richtlinien 
für die Dienstbefreiung im kirchhlchen Dienste besdl.äif
Hgter Mital'lbeiter aus bestimmten pe11sönl:ichen Anläs
sen !1iemäß § 8 der Arbeit.svertragsordnung für Mit
arföeiter im ldrchlichen rnenst 
Den Mitarbeitern ist in den naehstebenden Fällen 
Dienstbefreiung unter Weiterzahlul)g -Oer '(ergütung 21\l 
gewähr·en, falls die1 ausge:tlalilene 'Ve11gütun>g nicht an
derweitig erstatliet wird: 

1. beim Wohnungswechsel des' Mitarföeiters mit 
ei,genem Haushalt Lnnerha1b des Wohnortes für die 
Dauer eines Aribeitstaiges, 

2. bei einem Umzug an einen anderen Wohnort für 
die Dauer von zwei Aribeitstagen, „ 

3. bei Eheschließung des Mitar1beiters für die Da:uer 
von zwei Arbeitstagen, 
bei Eheschließung von Eltern, Kindern und Ge
SC):l wistern für die Dauer eines Arfüeitstages, 
tbei Ehejubi1äen - ,si]berne, goldene und diaman
tene Hochzeit - des Mitarbeiters oder seiner 
Eltern für die Dauer eines Arbeitstages, 

4. bei Niederkunllt der Ehefrau des Mitarbeiters- für 
die Dauer von zwei Arbeitstagen, 

5. für die erforderliche Zeit tbei 
5.l. regelmäßiger ärztlicher Untersuchung oder Be

handlung des Mitaribeiters im Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit auf Grund aribeitsrechtlicher oder 
anderer Bestimmungen, 

5.2. Inanspruchnahme medizinischer Behandlung oder 
ärztlicher Untersuchung infolge eines Arbeitsunfal
les oder einer Berufskrank.heit, oder wegen des 
Verdachts einer Berufskr,ankhei t, 

5.3. gesetzlich festgelegten oder angeordneten ärtztli
chen Untersuchungen, Gesundheitskontrollen oder 
medizinischen Behandlungsmaßnahmen bei über
tragbaren Krankheiten, bei gesetzlich festgelegten, 
angeordneten oder staatlich allgemein empfohle
nen Schutzimpfungen oder anderen Schutzanwen
dungen, wenn die medizinische Betreuung entspre
chend den Festlegungen der Or,gane des Gesund
heitswesens während der Aribeitszeit stattfindet, ' 

6. bei 
6.1. Au:tlsuchen der Schwanger·enberatungsstelle ent

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen über 
den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der 
Fraiu. 

6.2. VorsteUen des Kindes des Mitarbeiters in der Müt
terberatung.%teUe entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen über den Mutter- und Kinderschutz 
und die R·echte der Frau, wenn die Betreuung durch 
diese Einrichtung außerhafü der Ar!beitszeit nicht 
m~liCh ist, für die erforderliche Zeit, 

7. bei anderen ärztlichen Untemuchun,gen und not
wendigen Behandlungsmaßnahmen, die der Mi.tar
beiter während der At1beitszeit in Anspruch neh
men muß, weil die Inanspruchna:hme ohne Al'lbeits
zeitausfall durch Verlagerung der Arbeits·zeit nicht 
möglich ist, für die erforderLiche Zeit, 

8. bei schwerer Erkrankung des Ehegatten für die 
Dauer bis zu zwei Arbeitstagen, 

9. bei Tod des Eheg.atten, eines Elternteiles;. eines 
Kinde's oder eines zum Haushalt geh'örenden son
stigen FamiUenmitgliedes für die Dauer von zwei 
Arbeitstagen, · ·. 

10. bei Teilnahme an Lehrgängen zur fach'lich·en Wei
terbildung ·sowie bei Ausbildungs- und sonstigen 
W,eiterbiltdungsmaßna:hmen, die im Interesse des 
Dien:.st•es liegen, soweit sie nicht außerhal:b <;ler Ar
beitszeit durchgeführt werden, für die Dauer der 
Teiilnahme, 

11. bei .A:bl·egung ;von P~p. im Inter-..we d~ aten
lltes, · IJ(}'Weit &ie m'cllt a:ulert\a;lip' der AI1liiii!18feit 
durchgeführt werden, für die Dauer <ler.ffrüfQng, 

12. bei T1eiln,ahme an Ta~'l.mgen, zu denen der Mit
arbeiter von der Dienststell• entsandt wird, für die 
erforderliche Zeit, 

13. bei Teilnahme a:n Sitzungen kirchlicher Organe für 
die ·erforder1ich.e Zeit, · 

14. bei Ladung des Mital'lbeiters vor ein Gericht odi:r 
ein Untersuchungs- oder Kontrollorgan, für die er
fordl\lrUche Ze~t. 
Die Vergütung entfäfü, wenn der Mitarbeiter 
a) die ausgefallene Vergütung durch das betref-

fende Organ erstattet erhält, · 

b) geladen wird, weil er eine strafbare Handlung 
oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, 

c) als Partei (K1äger oder Verk1agter) eines Zivil
oder famiHenr·echtlichen Gerichtsrverfahrens ge-
laden wivd. · 

Schwerin, den 2. 12. 1974 

Der Oberkirchenrat 
Rossmann 

94) G.-Nr. /41/ 2a I 40 

Berichtigung zur Vergütungsordnung für Mitarbeiter im 
kirchlichen Dienst vom 31. Au!!iust 1974 1 
rne Überschrid:t der letzten Spalte der Vergütungs
tabelle zu§ 2 der Vergütungsordnung für Mitarbeiter im 
ltirchlichen Di1enst vom 31. August 1974 - Kirchliches 
Amtsblatt Nr. 8, Seite 54, Anlage 2 - wird wie fo1gt be
richtLgt: 

3 Zulagen nach je 5 Jahren a Mark. 

Schwerin, den 2. Dezember 1974 

Der Oberkirchenrat 
Rossmann 

95) G.-Nr. /16/ Stavenhagen, Verwaltung 

Die Ortschaft Basepohl w,ird mit Wirkung vom 1. Januar 
1975 aus der Kirchgemeinde Irvenack in die Kirch
gemeinde Stavenhagen umgemeindet. 

Schwerin, den 9. Dezember 1974 

Der Oberkirchenrat 
Siegert 

96) G.-Nr. /185/1 II 8 q 

Beirifft: Betriebsnummern 

Veränderungen im KirchHchen Amtsblatt 1970 Nr. 11/12 

Eri!!iänzungen: 

Bezirk Schwerin: 
Kreis Schwerin: 
L:tld. Nr. 1 71 b: 

~irch·geme.inde Schw.erin, Großer Dreesch 
Betriebsnummer: 90606683 

Kreis Sterniberg: 
L:tld. Nr. 180 a: 

Baudienststelle der Evangl.-Luth. Landeskirche 
Mecklen:bur·l?)s 
2.72 Sternberg, Konrad-Blenkle-Straße 7 
Betriebsnummer: 90606624 

Bezirk Neubrandenburg: 
Krei·s Neustrelitz: 
Lfrd. Nr. 66 a: 

Baudienststelle der Ervangl.-Luth. Landeskirche 
Mecklenburl?)s 
2081 Warizka über Neustrelitz 
Betui·ebsnummer: 90769992 



Streichen: 

Bezirk Schwerin: 
Kreis Ludwigslust: 
Lf.d. Nr. 87: 

_ Landessuperintendentur Ludwigslust 
28 Ludwigslust, Kiirchenplatz 14 
Betriebsnummer: 90604629 

K'reis Perleberg: 
Lfd. Nr. 134: 

Kirchgeme,inde Dambeck 
2901 :bamibeck über Wittenberge 
Betriebsnummer: 90605226 

Beiirk Neubrandenburg: 
Kreis Malch'in: 
Lfd. Nr. 13: 

Baudienststelle' der Evangl.-Luth. Landeskirche 
MeckilenbuI"gs 
2043 Neukalen, Baihnhofstnaße 19 
Betriebsnummer: 90767700 

Schwerin, den 28. November 1974 

Der Oberkirchenrat 
Rossmann 

II) Personalien 

Veränderungsmeldung zum Kirchl. Amtsblatt 
Nr. 6/7 1974 

Seite 35 

Propstei Bützow 
und Bützow II 
Propstei Bützow 
Propst: 
Seite 36 
Malchow II 

Bühlow 

Seite 37 

Thürkow 

Wredenhagen 

Vipperow 

Röckwitz 
- ruhende Pfarr-
stelle -
Ivenack mit 
Röcknitz 
verbunden 
Groß Lukow 

Jabel 

Seite 38 

Penzlin I 
1 
Picher 

Seite 39 

Lancken 

Propstei 
Ludwigslust: 
Propst : ___ „_. 

1. 7. 1974 Hartmut Glüer streichen 
z. Z. unbesetzt 

1. 7. 1974 Joachim Meyer, Baum
garten 

bei Irmgard Ehlers Tele
fon Nr. 72'7 hinzufügen 

1. 9. 1974 Rudolf Stopsack streichen 
z. Z. unbesetzt 

1. 11. 1974 z: Z. unbesetzt streichen, 
Harold Kunas 

1. 8. 1974 Peter Bendin streichen 
z. Z. unbesetzt (beurlaubt) 

1. 11. 1974 z. Z. unbesetzt streichen 
Hanns-Jürgen Wunderlich 

1. 11. 1974 mit Ivenack verbunden 

Wilhelm Wossidlo strei-
1. 11. 1974 chen, Wolfgang Graf 

1. 12. 1974 Günter Kohn streichen, 
z. Z·. unbesetzt 

1. 11. 1974 z. Z. unbesetzt streichen, 
Manfred Gerhardt 

1.12.1974 Hans-Werner Niemann 
streichen, z. Z. unbesetzt 

1. 8. 1974 Friedrich Harder strei
chen, z. Z. unbesetzt 

1. 9. 1974 Wolfgang Knispel strei-
dien, z. Z. unbesetzt 

1. 7.1974 z. z. unbesetzt streichen 
Gerhard Wendt, Grabow 

Ludwigslust -
Stadtkirche I 
Ludwigslust -
Stadtkirdle II 
Frauenmark 

Spornitz 
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1. 10„1974 Günter Holz 

wie bisher Hans-Peter Meyer
Bothling 

1. 10. 1974 z. Z. unbesetzt streichen, 
Heinz Däblitz 

1. 11. 1974 z. Z. unbesetzt streichen, 
Michael Erben 

_ Rostock/St. Niko- 13. 11.1974 bei Karl Homuth 
laikirche I Dr. theol. hinzufügen 
Rostock/Heiligen- 1. 9. 1974 z. Z. unbesetzt streidlen, 
Geist-Kirche II Martin Schmiedt, 
1 Liskowstr. 14 
(Beschäftigungsauftrag von Pastor 
i. R. Glüer kommt in Fortfall) 
Rostock/Heiligen- Axel Walter 
Geist-Kirche III Wohnung: Ottostraße 15 
Rostock/Gehls- 1. 1. 1975 Gustrav Sdlarnweber 
dorf - St. streichen, z. Z. unbesetzt 
Midlaelsgemeinde ' 
Propstei Bad 1. 10. 1974 
Doberan und 
Bad Doberan II 

Seite 41 

Kröpelin 1. 10. 1974 

J 
Ostseebad 1. 10. 1974 
Kühlungsborn 

Passee 1. 1.1975 

Volkenshagen 1. 8.1974 

Bentwisch 1. 7. 1974 

Kavelstorf 1. 7;1974 

Bad Sülze 1. 10. 1974 

Cammin 1. 9. 1974 

Seite 42 

Rehna II 1. 9. 1974 

Groß Salitz 1. 10. 1974 

Seite 43 

Groß Trebbow 1. 11. 1974 

Retgendorf mit 1. 11. 1974 
Zitto'w verbun-
den - ruhende 
Pfarrstelle 

Hans-Martin Ehlers 
streichen, z. Z. unbesetzt, 
Beschäftigungsauftrag 

Johannes Burghardt 
streichen, z. Z. unbesetzt, 
Beschäftigungsauftrag 
Hermann Drefers 
streichen, z. Z. unbesetzt, 
Beschäftigungsauftrag 
Erwin Nölle streichen, 
z. Z. unbesetzt .-

Achim Peters streichen 
für 2 Jahre, z. Z. unbesetzt 
z. Z. unbesetzt streichen, 
Hartmut Glüer 
Rudolf Lange streichen, 
z. Z. unbesetzt 
Paul Lange streichen, 
z. Z. unbesetzt 
z. Z. unbesetzt . streidlen, 
Michael Wossidlo 

Elli Wolfram für 2 J ah1·e 
beurlaubt 
Günter Holz streichen, 
z. Z. unbesetzt 

z. Z. unbesetzt streichen, 
Jürgen Baumgart 
Matthias Burkhard 
streichen, z. Z. unbesetzt 

Zittow mit Retgendorf verbunden ab 1. 11. 1974 
Schwerin- bei Friedrich Roettig 
St._ Paul II Telefon-Nr. verändert: 

Schwerin-
St. Paul III 
Seite 43 
Schwerin
Lankow -
Versöhnungs
gemeinde 
Schwerin
Gr. Dreesch 

Seite 44 
Burg Stargard 

Rühlow mit 

62840 
6. 6. 1974 bei Udo Kern 

1. 11.1974 

1. 7.1974 

1. 1. 1975 

Dr. theol. hinzufügen . 
bei Eckart Ohse Telefon
Nr. 64125 hinzufügen 

z. Z. unbesetzt streichen, 
Matthias Burkhardt, 
2711 Retgendorf, 
Tel. Cambs 550 

z. Z. unbesetzt streichen, 
Friedrich Helterhoff 
z. Z. unbesetzt 
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Warlin vereinigt 
- ruhende 
Pfarrstelle 
(Beschäftigungsauftrag von Pastor i. R. Schulenburg 
kommt in Fortfall) 
Warlin mit Rüh- 1. 11. 1974 z. Z. unbesetzt· streichen, 

Jochen Meyer-Bothling 
Gerhard Möwius strei
chen, z. Z. unbesetzt 

low vereinigt 
Neustrelitz -
Schloßkirche 
ab 1. 1. 1975 als 
Neustrelitz IV 
Neustrelitz -
Strelitz II 
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Dorf 
Mecklenburg 
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Dassow 

Schönberg 1 
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Oberkirchenrat 
Schill 

1. 10. 1974 

1. 9. 1974 Edeltraud Rostek strei
chen 

1. 12. 1974 Günter Kohn 

1. 9. 1974 z. Z. unbesetzt streichen, 
Hartmut Lippold 

1. 10. 1974 Heinz Däblitz streichen, 
z. Z. unbesetzt 

1. 9. 1974 z. i. unbesetzt streichen, 
Edeltraud Rostek 

Tel. Schwerin 62848 

III) Handreichung für den kirchlichen Dienst 

Zwischen Konkordie und Kirche 
Arbeitsergebnis des Ausschusses Kirchengemeinschaft 
zur Frage der Kirchwerdung des Bundes 

Die Konferenz der Ev.ange1ischen Kirchenleit1ungen 
hat än dhrer Sitzung .am 9./10. März 1973 der Kommis
sion für Theologie des Bundes, die durch vom Rat der 
EKU - Bereich DDR und der Kirohen1ed.tu:ng der 
VELK. entsiandte Mitg1ieder zium Ausschuß für I<circhen
gemeinschaft eT1Weitert wurde, den Auftrag ert,eiilt, 
möglichst in J.ahresfdst über die theolog,ischen Ele
mente des weiteren Zusammenwaahs1ens der evangeli
schen Kirchen :i:n der DDR z;u arbeit·en. Verschiedene 
Fragen der Kirchengemeinschaft, der Kirchwerdung 
und der Bedeutung der Bekenntnisbindung bedürften 
dringend der Klärung. 

1. Ausgangspunkte 

1.1. Der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 
Ausgangspunkt der Überlegungen hat zunächst die Tat
sache des Bundes der Evanigel:i:schen K:irchen in cter 
pDR und se,ine Situation nach 5 J•aihven gemeinsamer 
Arbeit 21u sein. „Die Organe, Kommi!ssionen und Aus
schüsse des Bundes haben ei:ne Fülle von :gemeinsamen 
Aufgaben 1in Angrüff genommen. Avbeitsgemeinschaft 
hat wachsende Kirchengemeinschaft mit sich gebracht, 
und ·Kirahengeme~nschaft hat zu 1eng1ever Arbeits.ge
meinschaft 1geführt . . . W,ir wolLen in dem Bemühen 
nicht nachlassen, unser Einissein in Chvistus in dem 
Einigwevden unserer Kirchen aus.zudrücken ... 
Ein weiterer bedeutsamer Schritt wäre es, wenn die im 
Bund vereinii1gten Kirchen diejenLgen kiirchlichen Ele
mente ,ihrer Gemeinschaft, die über das Leuenberger 
Modell hinausreichen, genauer vevstehen und konkreteT 
entwickeln könnten. Das wird vor allem Aufgabe eines 
möglichst ineinandergreifenden Wfrkens des „Gemein
samen Ausschusses Kirchengemeinschaft" und der 
Lehrgesprächskommission sein. Die Synode erwartet 
mit Ungeduld die Ergebnisse. In ·diesem Zu:sa:mmen
hang bejaht die Synode die im Konferenzbericht ent
haltene Feststellung: ,Das Ziel kann nur eine Ge
meinschaft sein, die ,ihrem theologischen Verständnis 
nach als Kirche in vollem Sinne zu beschreiben ist, 
während sie sich in ihrer geschichtlichen Gestalt als 
Gemeinschaft gewachsener Kirchengebilde darstellen 
dürfte"'. 
Diese Ste1Lungn13Jhme der l. Synode des Bundes, auf der 

Schweriner Tagung am 29. Mai 1973 beschlossen, ist be
deut.sam für das Veriständnis der Ovclinung des Bundes 
Art,ikel 1. Die Verti:e:flung der Zusammenarbeit der 
Gliedkirchen (Abs. 1), das zusammenwachsen der 
bekenptni1sbestimmten 1und rechtlich selbständigen 
Gliedkirchen „:in der Einheit ,und Gemeinsamkeit des 
chci1sfüchen Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auf
trag des Herirn Ch11i1stlu:s" (Abs. 2) sind praktiische Tat
sachen geworden. 
In die Überlegungen .i,st forner die Ex!i:stenz der beiden 
anderen kiirchlichen Zusammenschlüsse einzubeziehen, 
die wi1ederholt dhre Bereitschaft erklärt haben, zu einer 
Intensivi·er:ung der :gesamtki1rchlichen Gemeinschaft 
beizutragen. Die Generalsynode der VELK in der DDR 
i:st der Aiuf:fiassung, •tj.aß mit der Leuenberger Konkor
die „clii1e Endphase kirahHcher Gemeinschaft in der 
DDR noch nicht erreicht ist. Sie hält es für wünschens
wert, auf dem W1eg1e zu einer durch lnterus1ität und 
Konkret:ion geprägten größe11en"\ Gemeinschaft noch 
weiter voranzukommen." Der Rat der EKU Bereich 
DDR bewertet mit au:sdruck1icher Billig;ung der Synode 
den erreichten Stand der Gemeiinsamkeit so hoch, daß er 
auf das gemeinsame theologische Verständnis dieser 
Gemeins1amkieiit als einer Kirche hofft." 

1.2. Die Leuenberger Konkordie 
Ein weiterer Aus,gangspunkt für die Arbeit de:s Aus
schu:s,ses waren der AbscMuß der „Konkordie reforma
tovi:scher Kirchen in Europa" und die Zusti1mmung aller 
Gliedkirchen des Bundes zu dieser Konkoridie. 
Mit der Unterzeichnung gilt auch für die Kirchen in 
der DDR, daß sie sich a1s „!Kirchen verschiedenen Be
kenntnisstandes .auf Grund der gewonnenen Überein
stimmung !im V:er:ständn1s des Evange1iiu:ms einander 
Gemeinschaft an Wort und Sakmment gewähren und 
eine möglichst große Gemeinsamkeit in Zeugnis und 
Dienst an der Welt eTstreben" (Ziffo:r 29). Gleichzeiti1g 
haben d1e Kirchen dn der DDR auch damit für iihre Ge
meinschaft unt.e11strichen, daß sich „die Kircheng.e
meinschaft im Leben der Kirchen und Gemeinden ver
wirklicht,. Im Glauben an die eini.gende Kraft des hei
ligen Geistes richten sie ihr Zeugni·s und 1ihren Dienst 
gemeinsam .aus U1nd bemühen sich um die Stärkung 
und Vertiefung der .gewonnenen Gemeinschaft" (Z. 35). 
Damit ist ein Arbeitsprogramm vorgezeiichnet, das in der 
Konkovdie unt·er den Stichworten „Zeugnis und Dienst", 
„Theolo.gische Weitevarbeit", „Orga:niisatovische Fol
gerungen" und „Ökum!')ni1sche Aspekte" entfaltet wird. 

1.3. Der ökumenische Kontext 
Schließhlch muß als, Aus1gangspunkt der Üherl•egungen 
ziur Frage der KJi:rcheng.emeins.ahaft innerhalb der DDR
Kirchen der ökumenische Kontext genannt werden. 
Die 1gegenwärtige ökuimeni1sche Dislmssion um Vorste:J.
lungen und ModelLe der Eini*ung der KJirchen g.ibt in
so,fern Hilfen für eine .Nntwort, a1s s:ie deutlich macht, 
daß seine pragmatische E.ngführung de1r KompM.zieTte
hei t der Tradit1ionen, der Situation und der Aufgaben 
nicht gevecht werden klann. Es geht um den konstlitu
ti'.'en Wechselbeziug von Lebens- und Lehvgemein
schaft, von ldentitätswahr1U1ng und gemeinsamer neuer 
Identitätsfindung. In der St1udie des Lutherischen Welt
bundes über „Ökumenische Methodologie" w:irid auf diie 
durch die interkonfässfonellen Gespräche gemachte 
Erfahrung hingewi·esen, „daß einer wie auch immer 
struktuvell oder institut,ionell 1gestalteten klirchl:ichen 
Gemeinschaft theologische Gründe in einem weit gerin
gerem Umfang als bLsher :angenommen im Weg:e ste
hen." Aiuch wo Kirchengemeinschaft durch einen 
theologiJschen Konisens.us vorbereiitet wuride, .gebe es 
häufig nichtdogmatische Faktoren, „die trotz der be
stehenden dogm.at1ischen Konvergenz die Verwirk-

. lichung jener Gemeinschaft v·erhindern." 
Amßerdem hat die Kommi:s1sion für Glauben und Kir
chenverfassung in iihvem vorläufigen Studiendokument 
„Vorstellungen der Einheit und Modelle der Einigung" 
unter der Frage nach dem „gemeinsamen Ziel" ange
sichts bisheriger „Modelle der EJinigung" und.diese ver
suchsweise überschreitend - -Oas Konzept einer „kon
zili.aren Gemeirnschaft" .angeboten und es durch fol
gende Hinwedse vevdeutHcht: 

„Konziliare Gemeinschaft" sei ZlU verstehen rus 
a) „völlige gegenseitige Verpflichtung" im ständigen 
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Vollzug der Einheit; als 
b) „Einheit lin der VieHialt", bei der die ~erschiieden
heüen, fµr die R1aum bleibt, skh 1a1s Einheit erweisen, 
indem sie in der Wahrheit des Elv,angel1ums ,aufeinan
der be.wgen bleiben; als 
c) „Einheit auf allen Ebenen zug1eich"; und als 
d) „Gemeinschaft des gemeinsamen Suchens", in einer 

. Zeit, die drurch den 1r81Schen Wandel der Verhältnisse 
und der Fragen g·ekennzeichnet ist. 

1.4. Zusammenfassung 
Im Sinne des Auftrag)S, den der Aiusschuß hatt.e, haben 
sich für fän folgende Leitfragen e11geben: 
(zu 1.1.) Wie lmnrn die vertiefte .:Gemeinschaft, die im 
Bu1nd schon praktisch Tatsache geworden ist, theo~o
gLsch gemeinsam ausgesagt we11den und wie kann sie 
sachgemäß eine dichtere GestaltUJng finden? 
(zu 1.2.) Was erig:ibt •s1ioh aus den ~ustimmungnen zur 
Leuenberger Konkoiridie für die G1iedkirehen des Bun~ 
des, für den Bund se~bst sowie für c:Ue EKU ....._ Bereich 
DDR und die VELK. in der DDR auf dem Weg zu grö
ße11er Gemeinschaft theologisch ood orgainiistorisch? 
Wie sehen von diesem Ausgangspunkt her die nächsten 
Schritte aus? 
(zu 1.3.) Was trägt die 1geg·enwärtige ölmmenische Dis
kussion für unsere Frage nach den theologischen 
Elementen des weiteren Zusammenwachsens und der 
Bedeutung der niditdogmatischen Faktoren aus? In
wieweit kann uns das Konzept „konziliarer Gemein
schaft" helfen oder dist für uns eines der btsheri'gen 
Einigungsmodelle angemessener? Welche1s Modell ha
ben wir unter Berüc.kJsiohti1gung der ölmmenischen Dis
.kJussion zu entwickeln? 
Da die drei Ausgangspunkte, obwohl sie jeweils be
sondere Bedeut1ung haben, in unserer Situation ganz 
dicht beieinander liegen, haben sich für den Ausschuß 
die genannten LeHfragen auch immer wfoder unterein
ander verschränkt. 
Das E11geb!iiis seiner so orientierten Arbeit legt er mit 
den folgenden theologischen und pmkt:ischen Darlegun
gen und Anwendungen zum Gespräch 1in den Kirchen 
und Leitungsgremien vor. 

2. T h e o 1 o g i s c h e G r u n d s a t z f r a g e n 
2.1. Kirchengemeinschaft und Einheit der Kirche 
Leuenberger Konkoridie (LK) und Artikel VII der . .A!ugs
burgischen Konfession (Confessio Augustana/CA) 
2.1.1. Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie 
Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkor:die ist er
möglicht durch ein gemeinsames Verständnis des Evan
geliums. V:on ihm her erweist sich, daß die Lehrverur
teilungen in den reformatorischen Bekenntnissen ~en 
gegenwärtigen Stand der Lehre der beteiligten Kirchen 
nicht mehr betreffen. 
Die so -ermöglichte Kirchengemeinschaft wäre falsch 
interpretiert, wenn in k:ur;IBchlüss1ger Weise ·aufgriund 
der „im Zentrale.n ,gewonnenen Übereinstimmung" 
(LK Z. 37) auch eine organisatorische Vere1inheitlichung 
im Sinne einer zentralistischen Einheitskirche gefordert 
würde. 
Ebenso falsch wäre es ,aber auch., wenn die beteiligten 
Kirchen es bei der erklärten „Überneug,ung, daß sie ge
meinsam an der e1nen Kirche Jesu Christi teilhaben" 
(Z. 34), genug sein ließen, d. h. wenn in 1ihrem struk
turellen Verhältni,s zueinander einfach alles beim alten 
bliebe ( „kalte Kirchengemeinschaft"). Vielmehr soll die 
ermög1ichte Kirchengemeinschaft auch bis in das Ge
stalthafte hinein verwirklicht werden. Dabei kann es 
auch ziu einer o!'ganisato11i·schen Eiinhei.t der Kkche 
kommen. Das kann geschehen, ohne ·daß diese durch 
Einheit des Bekenntnisstandes best,immt und darin be-
gründet ist. · 

2.1.2. Der Rirchenbegriff der Konkordic im Vergleich 
zu dem der CA 
Der Begriff der Küche, mit dem die Le1uenberger ·Kon
kordie arbeüet, list umfassender als der in CA VII ver
wendete. Be~de ziielen auf den dogmatischen Grund der 
Kirche, der im Evangelium selbst lliegt. Deutlicher aber 
als der von CA VII runcl in den Ko1nkretionen über die
sen hinausgehend bezieht sich CJ.er Kirchenbegriff der 
Konko11di-e auch auf die hiistor±schen Gestaltungen, in 
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denen Kirche sich darstellt. Im Kirchenbegriff der 
Konkordie sind die Bedeutung überlieferter Frömmig
keitsstrukturen (implizite Konfessionalität, Spirituali
tät) sowie die nichtdogmatischen Faktoren soziologi
scher, politischer und struktureller Herlmnft . (siehe 
Beilage 1 „Die Bedeutung nliohtdogmatischer ~aktOTen") 
berücksichtiigt. Darum 'spricht die Konkoroie von „K~r
chengemeiiilsahaft" rund me1nt damit Gemeinschaft von 
mehreren runterschiedl:ichen Kirchen. 

2.1.3. Zum ;,satis est" in CA VII 
Die LK vermeidet mit ihrem Kirchenbegriff die Gefahr 
eines ekklesio1ogischen DoketismUJS, des Mißv,erständ
nisses nämlich, als sei die Kirche nur eine ideelle 
Größe 1ood nicht auch geschichtliche Wirklich~eit. Aus 
dem W ortlaiut von CA VII könnte ein solches Mißver
ständnis der K:irche („oiv>itJas p1atorni.ca") herausgelesen 
werden. ·Allerdings geschähe das dann gegen den Sinn 
dieses Artikels. Denn mit dem dortigen „satis est" (dies 
ist genug ... ") wird nicht mehr, freilich auch nicht 
w.eni.ger als die schlechtevdings notwendige Bedingung 
für die ;wahre E:i.rr!heit der Kirche im theologLsch be
gründenden Sinn ausgesagt. Das „satis est" ist exklusiv 
im Blick auf den Grund der fü.rche und ihrer Einheit: 
,,consentire de doctrina evangelii et de administratione 

. sact"amentorum" („daß da einträchti'glkh nach reinem 
Verstand das Evangeli1Um ,gepredligt 1und die Sakramente 
dem göttlichen Wort ~emäß gereicht werden"). Das „sa
tis est" ,ist aber nicht exk1u:siv im Sinne konkret ge
schichtlicher Existenz von Kirchen. Kirchen haben ihren 
ei'n2JLgen, ein für allemal gelegten Grund im Ev~e
lium von Jesus Christus. Die konkrete Gestalt der Kir
chen aber realisiert sich lim Zusammenwirken auch 
mancher weiterer F1aktoren. Diese sind zwa:r se~undär, 
aber weder ihr Daß noch ihr Was ist beliebig. Das 
„nec necesse est" ( „und :Lst nicht not") von CA VII, d:as 
dem „satis est" folgt, widerspricht dieser Vorste11ung 
nicht, ist vrielmehr für Slie offen, und dariauf kann die 
Konkordie in ihrem Ansatz rückbezogen werden. 

2.1.4. Zur Verwirklichung der liirchengemeinschaft 
nach der Konkordie 
Das „gemeinsame Verständnis des· Evange1iums" (LK 
Z. 6; 29); die „im Zentralen gewonnene Übereinstim
mung" (Z. 37) wird die Führungsgröße, unter deren An
leitung die LK. Schritte der Verwirklichung der Kir
chengemein~.chaft (Z. 35 ff.) erwartet. Dabei sind drei 
Arten von Folgerungen und Maßnahmen zu 1unterschei
den (vgl. unten zu 3.). Diese Unterscheidung ist aus fol-
genden Gründen wichtig: , 
(1) Di·e Konkordie selbst spricht von „011ganisatorischen 
Folgerungen" in einer Weise, die generalisierendes Drän
gen auf Konsequenzen im Ordnungsbereich ausdrück
lich verwehrt. (Z. 42, 43, 45). Sie setzt die Frage der 
Verwirklichung in dieser Hinsicht - so deutlich dieses 
Bezugsfeld mit.gemeint ist - bei den jewelligen konkre
ten Situationen (Z. 44 und 45) an. 
(2) Die Konlrnrdie regelt nicht nur deswegen so, weil 
die Situatione11 ·verschieden sind. Es entsprkht auch 
ihrer V:erhältniss.etziung zwischen dem Verständnis des 
Evangeliums, wie es in den Teilen II und III Aus
drnck gefunden hat (Z. 31) einerseits und der Verpflich
tung zu theologischer Weiterarbeit (Z. 37) andererseits. 
Da die theologische Weiterarbeit (Z. 37-41 wesent
licher Bestandteil der Verwirklichung der Kirchen
gemeinschaft (Z. 35 ff) ist, darf bei den von uns z.u pla
nenden nächsten Schritten diese Weiterarbeit nicht nur 
ein Schritt unter anderen sein . Vielmehr gehört dann 
zur Situation, in der wir organisatorische Folgerungen 
aus der Zustimmung zur Konkordie zu prüfen haben in 
jedem Fall auch der Stand unserer theologischen Wei
!erarbeit im Prozeß des Zusmumenwachsens hinzu. 
(3) Unter dem Stichwort ;~Situation" ist von uns fest
zuhalten, daß wir für Verwirklichungen der Kirchen
gemeinschaft im ordnungsmäßi.g-strukturellen Bereich 
mehrere Ausgangspunkte haben (v1gl. oben 1.1. - 1.3.). 
Die Frage nach den Maßnahmen, die wir in diesem Be
reich ziu verfolgen haben, ist uns nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt „Fol.gerunge:n aus der Konkordie" son
dern auch aus der zur pmktischen Tatsache ge~orde
nen Vertiefung der Z:usammenarbeit im Bund aufge
geben. Zwar können w.ir uns nicht Folgerungen und 
Maßna~~~m vornehmen, die der Konkol'die w,iderspre
chen wurden, wohl aber haben wir auch solche z;u be-
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den~en, die hiinsiohtlich der Gestalthaftig~eit der Kir
chengemeinschaft über rdiie . Konkordie h:Lnausgehen. 
2.1.5. Kinlhengemeinschaft und Bekenntnissta~d 
Kirchengemeinschaft nach der · LK. läßt ausdrücklich 
die tradierten BekenntniJSse in den e1nze1nen Kirchen 
i.n Geltung (Z. 30, 37). Die jew,eilii.ge Bekenntntsbe
stimmtheit gehört 2lU den bLeibenden Faktoren d!i,eser 
Kirchengemeli:nschaft. Die beteiligten Ki!rchen sfa1d 
„Kirchen verschiedenen Bekenntnii:sstiandes" (Z. 29). 
Freiliah besagt das nlicht dasselbe w:ie, wenn es ,Meße: 
bekenntndsverschiedene Kiirchen. Denn die V:erschLe
denheit tihrer Bekermtnilsstände ist Ili1.llr ei!ne Verschie
denheit Lnnerbialb der „Gemeinschaft", in der die 
„'Dr,ennungen", die .ihr „seit dem 16. Jahrhundert" ent
gegenstanden, „aufgehoben'' sind (Z. 34). Die Bekennt
nisverschiedenheit schließt nicht mehr aus, sich ge
meinsames T'ei1ha:ben ·a:n der ietnen Ki!rche Jesu Chmsti 
und Befreiung 1und Verpflichtung 2lU ,gemeinsamen 
Dienst (Z. 35) iaus2lusprechen. Viie1mehr ist K:irchenge
meinschaft gemde Gemeirnschiaft der Kti.rchen mit i:h1rien 
versohiedenen Be~nntnisständen. 
Nach AJU.ffa:ssung des &usschusses wkd dliese Erklärung 
der Kirchengemeinschaft (vgl. Z. 34 im Kontext mit 
Z. 30 ff) dadurch ,gestützt, daß man überhaupt die Be
kenntnisschriften lllicht einfach mit der !in CA VII ge-. 
meinten pura doctrina eva.ngelH (1relinen V:erkündi1gung 
des Evangeliums) 1glelichisetzen ~ann. Die RolLe der Be
~nn1misschriften :ist nicht 1die von Kirche konst1ituie-
1.1enden Dok!uanenten. Nur lirrtümlicherweLse wurden 
sie oft so angesehen. Die Be~nntnilSsch!rdften wollten 
nach ihrem Selbstverständnis immer schon geschicht
liche Bezeugung des eli:nen Eviang~eli'lllms sein (siehe 
unten 2.4. ·sowie Beil~ 2: „Z'UT F1unkt1ion der Be
kenntnisse für die Kirche"). 
2.1.6. Kirchwerdung des Bundes? 
In SynodalverhandlUJ~, :in kivche~amt1ichen Ver
lautbarungen und in der ~rchlichen Presse rund i.m 
allgemeinen Prozeß der Meinungsbildung wird clie 
Z:ielvorstellung für die größere Gemeinsohaft der E~an
gelischen Kirchen in der DDR oft mit dem Stichwort 
„Kirchwerdung des Bundes" 21um Ausdruck ,geb1:1acht. 
Aufgirund deT bisheri,gen Dar1egungen dst dazru zu sa
gen: 
1. Indem alle G Hedkirchen des Bundes der LK 21uge
stimmt haben, ist der Bund selbst als Zusammenschluß 
a:uf dieser GrundLage in e~nem bestlimmten Sinn be
reits „:Kiirohe". Die nach CA VII notwendi1ge Bedin
gung für die wahre Einheit der :Kiirche (v:gl. oben 2lU 
2.1.3.) iist erfüllt. Dem entspriicht die wechiselseitdige 
Gewährung der Kanzel- und AJbendmah1sgemeinschiaft 
(LK Z. 33). Sie ist ilhrerseits A!UJSdruck der neuen Qua
lität. des Zusammenschlusses als Kirche im theologi
schen Sinn. Damit 1ist unseren Kirchen als Kirchen ver
schiedener Bekenntni1sstände eine entscheidende Vor
gabe zuteil 1gewo11dlen, die nunmehr bei der Zielvorstel
lung „Kkchwerdung des Bundes" und beim Streben 
nach deren Verwdrklichung entsprechend ,in Ansatz 
gebracht und festgehalten werden muß. 
2. Kfrche im theo1ogi:schen Sinn ist immer auch Kir
che im Weriden. Das 'ist eline .geistliche Bestlimmtheit 
ihres Seins selbst. 
Von „Kirchwerdung" des Bundes zu sprechen, kann 
darum nicht heißen, eine höhere Qu:allität von Gemein
schaft ,ins Aiu:ge 2lU fassen, :in der Kirche-Sein unter 
Absehen vom b1eibenden A:ngewiiesensein darauf, je 
neu Kirche zu werden feststellbar wäre. Andernfalls 
wäre auch schon das K,irche_;Sein der Gliedk!irchen je 
für &ich falsch verstanden. 
3. Dieses der Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten 
mit auf den Weg gegebene In- 1u:nd Zuei:nander von 
Sein und Werden konkretisi·ert sich iin der Frage nach 
ihrer Gestalt. In di,esem Be2JU1gsteld liegen jetzt unsere 
besonderen Probleme. Hier müssen wir 2)U einer Über
einsti1mmung darüber gelan.gen, was „.Klirchwendung" 
des Bundes heißen kann und heißen soll. K1ar ist, daß 
wir nach Leuenberig nun nicht nur g11mndsätzliich die 
Freiheit haben, sondern in unserer Sit1uation auch 

. da.2lu verpfliohtet sind, der Friage nach2lugehen, w:ie 
eine Entsprechung des Bundes zu seinem Kiirohe-Sein 
im theologischen Sinn 1aussehen und ,gefuinden wenden 
könnte. Klar ist ebenfalls, daß das Fragen danach nicht 

im Theoretischen und Unverbindlichen stecken blei
ben da:rf, aber auch, daß 1im Prozieß des Z1UJSammen
wachsens kein Vorwegnehmen noch nicht voll2liehba
rer künf1Ji1ger En1lwii.cklun~ Platz greifen darf. 
Klar ist schLießlich 1aiuah, daß 1die ,,Kirchweroung des 
Bundes" nioht ,nur ii:m or:gantsatorisohen Bereich, son
dern auch 1in der Intensivierung theolo~scher Gemelin
sam~it 1und :gelebter Gemeinschaft Gestalt gewinnen 
muß. In dieser Hinsicht w1ird man die ,,Kirchwerdung" 
zu~ächst nur in ersten Schritten ran.zeLgen können, zu
gLe~ch aber auch konsequent wei.terverfulrgen müssen, 
was di1e Chance 1unsei.ier gesohiichtlichen Situ1ation ist: 
sich J.n einer theologLsch v·erbindLiahen und praktisch 
opferbereiten Bege~ung der Gliedmchen auf die in 
Christus gegebene Einheit der Kirche hin zu fördern 
und fö11dern 2lU lassen. 

2.2. Kirche aus dem Wort Gottes 
2.2.1. Wachsende Gemeinschaft durch gemeinsame 
Erkenntnis des Evangeliums 
2.2.1.1. Das Verhältnis von Evangelium oder Wort 
Gottes 1Uil1id Ki!rche hat 1aber noch eline über dais Bis
herig1e hinausgehende ekklesio1ogLsohe Rrelevanz, jeden
falls für Kirchen reformatorilscher · Tradlition. Diese 
Tradition bezieht sich auf die kirchliche Wirklichkeit 
in Aufnahme der biblischen Überlieferung als Volk 
Gottes, Leib Christi, ünd besonders als Geschöpf des 
Wortes Gottes. Hier vor allem liegt die eigentliche Wur
zel reformatorischer Konfessionalität. Wort Gottes ist 
hier als viva vox, als lebendige Verkündigung verstan
den. Damit ist das Element genannt, daß im Mittel
punkt .-aller ekklesiologischen Selbstbestimmung und 
Selbstbesinnung stehen muß. Dabei kommt es darauf 
an, daß dieses Prinzip nicht in Gesetzlichkeit erstarrt, 
sondern als Glaubens- und Lebenshilfe für den Einzel
nen und die Gemeinschaft erfahren wird. 
2.2.1.2. Menschen in der Kirche• wollen nicht die 
Kirche, sondern Gott ihren Henm sein lassen, indem 
sie sein Volk sind und bleliben. Gott aber ist ilhr Herr 
durch sein Wort. Insoferm liist cHe Erkenntnis und der 
Gehonsaim im Bliick ·auf das Wort Gottes der wichtigste 
Vorgang im Leben der Kirche, das Maß !ihrer Einheit 
und der Griad ihrer .Lebendigkeit. Gemeinsame For:t
schnitte in der Erl~enntnlis des Wortes Gottes sind Fort
schritte auf dem Wege der Gemeinschaft, denn sie zieti
gen den Gehorsam ~egenüber dem Herrn der Kirche 
und die Liebe untereilnander. Wenn geg1iederte Kiir
chen diese Erfahrung miteinander machen, wächst 
das Maß ihrer Gemeinschaft U:nd vermi,ndert sich die 
Notwendigkeit von Abgreruiung bzw. Unt1ersoheidun,g. 

2.2.2. Das Wort Gottes als Motor der Kirchwerdung 
2.2.2.1. Die eben genannten Mer:~aLe treffen ooch 
auf den Lerinprozeß 21u, :i!n dem :sich 1dlie GLied~rchen 
des Bundes befinden (Lehrgespräche, Leuen:berii). Sie 
sind dalher auch unter diesem Aspekt ,2lur theologischen 
und ekklesliologi1sahen Bilanz herausgeforidert, ebenso 
zur Mstotischen und soZJio10~1schen Analyse. Sie müs
sen, was die verwendete Begriifflichkeit ·angeht, ihre 
neuen Erfahrungen nicht unbedingt in herkömmlichen 
Schemata artikuLieren, doch muß dn jedem Fall die 
Normierung durch das Wort Gottes maßgebend blei
ben. 
Damit wird der reforimator:~sohe Grundsatz von der 
Kirche a~s dem Geschöpf des Wortes Gotties 2um etgent
lichen „Beweger" der K:irdhwel1dung des Bundes. Der 
Gesiichtspunkt der Normierung durch das Wort Gottes 
ist dabei .ganz streng 2lU :fiassen; es muß deutlich blei
ben, daß das Wort Gottes auch unsere IDirchliiche Wirk
lichkeit in keiner Phase (auch der fortgeschrittensten 
nio:ht) einfach bestätigt, sondern zugLeich in Frage 
st•ellt und erneuert. 
Gewiß glibt es keine theoretisch befriedigende Lösung 
für diesen Prozeß, für diese Erziehung der Ki·rche 
durch das Wort Gott·es. Aktiv~smus auf der elinen Selite, 
Quietiismus auf der anderen S1ind Fehlhal1Jung:en, dlie 
selbst wieder nur durch das Wort Gottes überwunden 
werden können. Denn dieses befreit von beidem, wie 
überhaupt se,ine befreiende Kraft immer neu in den 
Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktionen gehört. 
2.2.2.2. Kirchen, die mit und durch Gottes Wort auf 
neue Weise verbunden den Weg in die Zukunft wagen, 



lassen em1ges ZJurück. Sie dürfen wohl Bräuche und 
Institutionen, Gren:ren und U:nt,erschiede ziurückl:as
sen, nicht aber Menschen. Sie ·Sollen sich den Weg 
auch nicht bequem machen, ii.!rlldem sie Unbewältigtes 
beiseite lassen. Aiuch in diesem Zusammenhang ist 
nochmals die Bekenntnisfrage zu erwähnen: die ge
schlichtliahe Belastung durch untrerischiedLiche Bekennt
nisse in der Vergangenheit und die gegenwärtig z. T. 
vonhandene Unklarheit in dieser Fra1ge im Zusam
menhang mit der LK. Währ'end diese Problematik bei 
den Gemeinden kaum eine Rol1e spielt, ist einre andere, 
w;iewohl unterschwel1i.g mit der Bekienntnisföage ver
knüpft, nicht ohne Beliang ,auf der Gemeindeebene. Ge
m~int dst das weitihLn hi.lstmitsch bedingte Landeski1r
chenuum, das für viele birs heute di,e e~nm1g anschau
liche Form ausmacht, in der Kirche „oberhalb" der 
Ortsgemeinde begegnet. Genau in dieser Funktion (zu 
der nooh weitere kommen wevden) ist aber dias Lan
deskdrchentum auch rirm Prozeß der Ki'J.'ohweroung des 
Bundes nicht nur möglich, SOilidern .geradezu notwen
dig, wenn es um ihre Veveinigung und nicht um Ver
einheitlichurug zu 1ihren Lasten rgehen soll. Die Landes
kirchen sind Träger theologirsoher und nichttheologi
soher Tl'adimOilien. Sofer:n solche Traditionen ernsthafte 
Anliegen von einzelnen bzw. Gruppen in der Kirche 
sirud, sollen sie mit rddesen au~ denn Weg in die Zu
kunft mitgenommen 1wevden. Wo Unt:erschiede erhal
ten bleiben, sollen sie pOISibiv-profülierend, nicht nega
tiv-trennend wirken. Das 'SOllte ei,n Orrunrd:satz auf dem 
Wege zu größerer Gemeinschaft überhaupt ,$ein und 
zugleich ein Beitrag :z;ur ökiumeniLschen Diskiussion. 

2.3. Kirche in der Begegnung mit anderen Kirchen 
2.3.1. Der Tatbestand, daß nach der Zrustiimrnung ziur 
Leuenberger Konkordte die Landeskirchen der DDR 
gemeinsam :?JugleiCh Kirche s i n d ,UIIJd K!irche w e r -
den, v:erw:i,rklicht sich überhaupt im Horizont ökume
niScher Theologie und Bewegung und ist selbst ein 
ökumenisches Faktum 1srui ,genevis. 
Die El!ltdeclmng. rder Kirche ,als von Gott geschenkte 
ökumenische Realrität verpfüchtet die Elinrelkdrchen 
zum gegenseitigen Aufeinander-Hören als zu einem 
Akt des Gehoraams gegenüber dem Herrn drer Kdrche. 
Die in der Ökumene z. Z. diisl~utierten Modelle kdrch

-Licher Einheit sind nach Meiinung des Ausschusseis 
ruicht ohne weiteres ZlU uberinehrnen. -
Jedoch scheinen aius der ökU/Illeni'sahen Diskussion her
aus, bei der rdde römi.sah-kiathol:i!Schen VorsteUungien 
und Lehräußerungen nicht übersehen werden dürfen, 
für die Kirchwerdung des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR Elemente aus dem Gedanken der 
„ko'l12liliaren Q,emeinschaft" und der Vcmstellung des 
unabd:ingbar Arufeinander-Bezogenseins von Partiku
larkiirche und Universalkirche fruchtbar 1und weiter-
führend zu sein. ' 
2.3.2. Der Gedanke der „kon~Liaren Germednschaft" 
scheint föl'de<rlioh, weil er daZJU nötigt, Einheit als eirne 
Sache ständigen Voll2)uges u1nd Versdhledenheit :als ein 
wesentliches Elemernt von Elirnheit zu denkren. So kann 
dem Rechnung ,getragen werden, was 2lUüJ1 Begriff der 
Kirchwevdung gesagt i.V'tllNle. 
Der Gedanke der „Partilmlarität" scheint fö11der1ich, 
weil er konkrete Orts- oder Teilki1rchen (Landeslcirchen 
usw). als die Subjekte soloher kOr11Ziliiaren Gemein
schaft in das Blickfelid rückt. Kiirohe 1ebt und ver
wirklicht sich auf verschiedenen Ebenen. Auf allen 
Ebenen besteht sie aus Teilkirchen Urnd d!St iJhrerseits 
Teilkirche. (Nur für Ortsgemeinde und Urniv,ersalkrirche 
trifft das nicht in beiderlei Betracht zu.) A:och diiese 
Sicht kann zum Verständnis der Landeskirchen und des 
Bundes im Blick auf Kiirchwel'dung hilfreich sein. 
2.3.3. Als weritere Frucht ökurmenischeir Elrkenntn!i.sse 
ist die Bedeutung nichtdogmati:scher F1aktoren beim 
zusammenwachsen von Kirchen an:z;usehen uind zwar 
in ihrer Ambivalenz, nach welcher s~e. sowohl för
dernde als ·auch hemmende Fiunkllion haben. Als .Aius-

- druck der Leiblichkeit des HeiLs und i,n Abwehr aHes 
Doketismus kommt diesen Faktoren theologdsche Rele
vanz zu. 
2.3.4. Der spezi:füsche Beitrr:a:g der Reförrmationskir
chen für die Okiumene ist rihre uneingeschränkte, fl'ei
willd,ge Bindung ain das Wort Gottes. fäe Üb~-
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kraft und Wirlwng dieser B:iooung wächst, je offen
lmndigeir sie innerhalb der Reformat:ionsclmrohen selbst 
zur Gemeinsamkeit führt. 

2.4. „Bekenntniskirche" und Ökumene 
2.4.1. Die falsche Alternative von Konfession und 
Ökumene 
2.4.1.1. Die ök!Urmen:i:sche DirskiUSSlion der Kiirchened,n
heit nimrmt füren A:wsgang noch 'tffimer :ru!nei·st ent
weder bei der Konfessionalität oder derökumenizität der 
Kirche. Diese 1untrerrschiied1iohen AnsäWe w:irken sich 
oft zu einem Gegensatz von Bekenritnlilsbildun1g ,lJlnd 
ökunneniJsehem Einheitsw:iUen rails. Beide Aspekte ge
hören jedoch zusammen. Dies läßt sich an der Booie
hunig zweier Grurn<lreigen:sahaften der Kiirche vendeut-~ 
liehen. S~e ist apostoldsch und k:atholiisoh, d. h. lin 1Ui11Se
rem Blickiwiinkerl: Die A:rt, Wrie eine Kirnhe die aposto
lische Botschaft runrd OndrillUIIlg in Lehre IU/IlJd Leben. 
entfaltet, muß m1f der einen Seite dem rgeisahiohtldoh 
einmali<g,en Ort, an den sie gestellt .ist, 'entsprechen. Das 
ist ilffi Zursarrnmenspiel von Tradition rurnd Situation 
ihre kon:liessi()!Ilelle Prägiung. Ebenso muß a!ber ihr 
Zeugnis dem Zu:sammenhaJng mit der Gesamtkirche 
(~atho1izlität) entsprechen. Darin zeirgt sich ihre Okiume
ni2li.tät. 
2.4.1.2. Gerade dieser z,ooammenhang von Konfes'Sli.on 
1.md Ökumene ist dru1rch die Kireheruspaltun,gen der der 
Reforma1:don foligenden Jahrhunderte verlorengegan
gen. Die Okiumenizität rerreißt. rAlus Konfession wird 
Koniiessionalisml\ls. Die Bekenntnisse führen oor kon
fessiionel1en Veireinheitlid:11ung rin ihrem Geltungs
bereich, tn dem sie nun rzJUlffi ab:gren~den und diurah
gehenden Gestaltungsp:dn2lip für Lehre •ll!Ild Leben der 
Kirche we11den. Aber erst absoLuti:stisohes Staiatsrinter
esse, ve11ein.srechtLiches Kiivchenvel'Ständnis, romanti
sches Organismusdenken, antirationalistische Erwek
kiung :und grundsätzLioher ,Konserviatiw'51l'.Uus rh:aben in 
einer späten und verflochtenen Wixkiulngsgesdhichte je
nen Gehalt von „Bekenntniskiirohe" ermögJrioht, wie er 
durch Neulruthertum, U:nionsgegnersohaift und auoh 
durch den Kirehenkarnpf geprägt wwrrde. Der ökume
nische Horizont ist nioht einfach mit der Überwill
dung national bestimmter Kti!rchlJichkiedt wdedier.gewon
nen. Es entsteht '!lll.l,I" eine d!nnerkonies·sionelle Okiume
nik, die die landeskirchliche Einheitlichkeit auf ihre 
Kirchenfamilie überträigt. Die KiroherniamHe. se1bst 
wird vom Prinzip der „Bekenntniskirche" geprägt. 
2.4.1.3. rne GeschiidhtJe dieser Elrsta!"I1ung ~St aber 2lU
gleich die Geschichte einer Bewahrung. Zwar hat ge
rade die hi1storische Bekenntniisbindtung erneute Be
kenntnisbildung unmögHoh gemacht, a'ber dn den Zeri
ten :tiaist völliger konfesisioneller, 1unrl territorialer Iso
lieTrung hat sich die BekJenntndrsbindilling 'Ulffi die AJui
rechterhaltung des Konsenses bemüht und die A:uf
lösurng der Kathold:zJ.tät rin sekmererische Sonde11bilidun
,gen venhiindert. Di<eSe p,eriode der Kirchengeschichte iist 
l?JU Ende gegangen, seitdem in unserem Jrahrhundert 
der ökumenische A:ufbl'UrCh erfoLgt- ist. Iin einem zruneh
menden Maße· kanrn ,~eirne Kiirche mehr nur aus tihrern 
ei,genen Tradiitionen leben. 

2.4.2. Bekenntnis in der Wechselbeziehung von Tradi
tion und Situation 
2.4.2.1. Außerdem zwingen die moderne Entwicklung 
und das gesc:hichtldche Den:ken :diaZJU,. ,auch dnnenhalb 
derselben Konfession verscMedene send'l.llilgsgetreue 
A11sprägungen vorn Zeuginis und Dienst aIUJuerkennen. 
Jede Konfesslionskircihe steht vor dem Problem, ent
weder Einheitlichkeit durch Bekenntnisduxahsetzung 
:z;u erziwingen oder Bekernntni,sgeltung durch Duldung 
zentrifugaler Entw;ick1ungen zur hloßen Behaupturng 
zu verdünnen. Diese Verlegenheit wird nur überwun
den, wenn Bekenntnis nicht mehr als 'unveränderbare 
Gründu:nrgsurlmnde einer K!irche vensta11dein wirrt, 
sondern als 2lWisethenkirchlich verantwortete (prozes
suale) Abfolige von Entsoheid:ungsakten !in der Wechsel
beziehung von Tradimon und Si·tuation - und dies auf 
allen Gebieten des krirchlichen Lebens, nicht nur auf 
dem der Lehre. E11st Kirchen, 1die ök'Ul!rten:isch mitein
ander leben, können ihre übel'kiommene konfessionelle 
Präriung konkret erneuern. E11st 'Kiirchern, die sdch sol
cher Art bekennend erneuert haben 1und sich so von
einander unterscheiden, können sowohl innerhalb einer 
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Konfession w~e ziwi1s,chen Konfessionen ök1umenisoh 
mitelJna:nder leben. 
2.4.2.2. Die ekklesiologii.sche Problema,tik des Bundes 
kann nach dem Gesagten nicht aus den noch fortWliir
kenden Kräften der zu Ende gehenden Epoche des 
Kon:.flessionalii!Smus und der durch sie ,gefoirmten Ge
schichte evangelischer Eii.niigungisbemüihungen ilhre Lö
sung .fünden, sondern nUil' vom Anb11uch öroumeni:scher 
Wiederbegegnung her. Um Kirche zu sein, muß der 
Bund weder den Anforderungen einer Bekenntnis
kirche entsprechen noch dar:f er Bekenntnis vernednen. 
Er braucht also w,ede'r durch eLne Lehrerklävung kon
sti1Jui,ert ziu werden noch aiuf Lehr,erkläriungen zu ver
zichten. Sein K:i:rchencharakter muß verstanden werden 
als '11eil\verWli,rk1ichung eines v,erpfliiohtenden Zu1siam
menl,ebens von Kdrchen, das allein auah sonst regional 
und ,global KJi:rohen in die Lage v,ersetzt, ihre überkom
mene konfessionelle Prägung zu 'Wah11en und zu wan
de1n und dLese WandJiungen miteinander zu verant
worten, d. h. zugleich ökuimen!Lsch und konressdonell zu 
1eben. 

2.5. Die Landeskirchen und der Bund 

2.5.1. Die geschichtlichen Bedingungen der Landeskir
chen 
2,5.1.1. D~ Erörterung der theo1ogischen Grundfragen 
auf dem Wege zur Kirnhwerrlung des Bundes unter dem 
Gesichtspunkt von Kon:Eessdona1ität und Ökum.enizität 
bedarf einer Evgänzung nach der kirchenrechtlichen 
Seite. 
Wir bleiben zu sehr oberhalb der Frage nach der K~r
che 1in ih11er realen Gestalt, wenn wfr ddese Seite aus
klammern. Wir versuchen, diesen Aspekt auf dem Hin
te11g:r:und ökumenischer 1und kirdhenrechtHcther Erörte
rungen :in den Begrif:ßen von „Partikularität" und „Uni
versalität" der Kirche zu erfassen. 
Ohne di,eses Problem grundsätzlich behandeln zu kön
nen, fragen w1ir hier nach den Auswirk,ungen, die das 
dialektische Miteinander von Partikularität und Uni
versalität der K&rche auf das Verhältnis von Gliedkir
ohen und Bund hat. 
2.5.1.2. Der unbestrittene Ausgangispunkt ,alles ldr
chenrechtlichen Handelns war bisher die sogenannte 
„Souveränität" der einzelnen Landeis- (Provinzial-)Kir
chen, die in allen kirch1io_hen Bel.angen prinzipiell sich 
selbst 1eitet,en und in reoht1icher Selbständigkeit han
delten. Soweit es um größere Gemeinsamkeiten oder 
Zusammenschlüsse ging, hing deren Einheit von der 
Bemitschaft dieser Landeskirchen itb, etwas von ihren 
Rechten aib~ugeben. Selbst wo das geschah, wurde aber 
darauf geaahtet und notfalls durch Einbau eines Veto
recMes sichergestellt, daß die primäre Handlungsfrei
heit bei den Landeskirchen blieb. 
2.5.1.3. Unsere Lande1s,kirchen sind geschichtl<ich ge
wachsene Gebilde, deren Souveränität ursprünglich 
vom staatlichen Verb[].nd, ,in dem sie lebten, entliehen 
war, uind deren 1geistliche und rnchUiche Selbständig
keit sich erst im 19. und 20. Jahrhundert endigüfüg aus
formte. Das Jathrhundert der Reformation hat solche 
kirchenrechtHche Sou'veränität der Landeskirchen noch 
nicht gekannt. Das übert,er<ritoriale Kirchenrecht blieb . 
bis ~um Ende des alten Reiches gesamtkirchlich. Der 
Ansatz bei der ekklesialen l~olation von Territortalkir
chen 1hat die rechtlich verselbständigten Landeskir
chen bis heute mitbestimmt und hat die Ein1gungsbe~ 
mühungen bis heute am AntagoniJsmus von national
kiroh1ioher Einheit und landeskirchlichen Partikular
ris,mus scheitern lassen. 

2.5.2. Die Spiritualität der Lancleskirchen 
2.5.2.1. Gleichwohl hat sich in der Geschich1e in en
ger Verbindung von Konfosisionalität und Legalität eine 
ganz best,immt geprägte Struktur in den verschiedenen 
Landeskirchen heraius,gebi1det, die auch das Gefäß für 
das .geistliche und kirchl:iche Leben in diesen Kirchen 
abg:fü Es wäre tör,icht, u. U. für das kirchliche Leben 
sogar tödlich, dies zu mißaoMen. Die großen Unter
schiede in den Verfassungsstrukturen der einzelnen 
Ll'indeskirohen mögen von manchen als Last der Tradi
tion empfunden wel'den, sie können aber weder ge
danklich übersp11ungen noch durch Recht.sakte einfiach 
beseitigt werdei;i. 

2.5.2.2. Man kann die ,gewachsenen gliedkirchlichen 
Strukturen auch nicht dadltirch verdächtliigen, daß man 
damuf hinweist, daß an ihrem Zustandekommen nicht 
nur Fragen des Bekenntnisses, s,ondem 'auch nicht
dogmatische F:aktoren, fänflüss,e der jeweiligen ge
schichtlichen und ,geseUschaft1ichen Umwelt, eine mit
bestimmende Rolle ,gespielt haben, (vgl. Beilage 1 -
Bedeutung der nichttheologischen Faktoren). Diese 
nichtdogmatischen F:aktoren, die einst die Landeskir
chen bilden halfen, haben sich inzwisahen mehrfach 
verändert. Die Fiukt1uation in der Gesellschaft macht 
deutllch, daß die durch die Taufe begründete Mit1glied
scha:ft in der Kirche nicht mehr aLs Mitgliedschaft in 
einer Landeskirche allein verstanden WeT'den kann. Die 
in der soziaUstiJschen Ges,eUschaft 1gestellten Fragen for
dern ,auch gemeiru;,ame Antworten und Lösungen der 
K,irchen heraus. 
2.5.2.3. Im Blick auf die der Kil'che gestellten Aufga
ben kann man dennocll geistliche Grunde für die blei
bend l<egitime Existenz von Partiku1arkklhen anführen: 
Für die Leitung einer K,irche ist ihre Überschaubarkeit 
und Erreichbarkeit eine unabdingbare· Notwendiigkeit. 
Für das ,geisfäche Leben einer Kirche ist die Möglich
keit regelmäßiger und umfassender Visitation funda
mental. Für di,e Verkündigung des Evangeliums ist die 
geordnete Berufung von Mitiarbeitern der Kirche durch 
Ausbi1dung 1und 0:11dination unentbehrlich. Das Ziusam
mengehöl'igkeitsgefühl der Ohri>sten braucht einen 
sichtbaven Ausdruck in der Möglichkeit gemeinsamen 
Zusammenkommens. Damit sind zwar nicht die derzei
tigen Größen unserer Landeskiirohen und schon gar 
nicht ihre Abgrenzungen einfach gerechtferti1gt. Aber· 
dl'imit erscheint uns die Sinnhaftigkeit des Fortbestan
des handlungsfähiger Gliederu.ngen ,geschichtlich, ge1ist
lich und theologiJsch für die evang,elische Christ,enheit 
in der DDR erwies,en 2lU sein, die im We!sentlichen auch 
an die Gestalt der bisherigen Landeskirchen anknüpfen 
sollten. 

2.5.3. Die Dialektik von Partikularität und Uniyersali
tät 
2.5.3.1. Frefüch muß nun gerade die „Souveränität" 
dies,er Landeskirchen einer ,grundsätzlichen Relativie
rung unterzogen werden. Nur die Dialektik von Parti
kJUlarität und Universalität kann die bis1ang unlösbare 
Aufgabe meistern. Partikularität zugl~oh anzuerken
nen und zu begrenzen, und die Universalität zugleich 
anzuerkennen, ohne Partikularität auszuschließen. Das 
hat seinen Grund nicht nur darin, daß jede Kirche 
erkennen muß, daß neben ihr auch noch andere Kir
chen da sind, an deren Existenz sie nicht vorbeikommt. 
Es ist vor allem darin begründet, daß die eine Kirche 
Jesu Christi grundsätzlich in und aus solchen Orts
kirchen (Partikularkirchen) besteht und ihre Einheit 
sich immer auch als Gemeinschaft von Kirchen dar
stellt. In diesem Sinne kann man sagen: keine Kirche 
ist Kirche ohne die andere Kirche. 
2.5.3.2. Weder darf Partikularität durch lso1ie11ung ver
absolutiert werden (Partikularismus) noch p11inzipiell 
aufgehoben weTden (Universalismus). Partikualirät und 
Universalität der Kirche können als .A!usdruck desselben 
ekklesialen Grundverhältnisses erkannt werden wie 
Konfessionalität und Ökumeni'Zität. Die parükular
kirchliche Verpflichtung zu universalkirchl1icher Ver
bundenheit ist durch die neu._ere qkumenische Theologie 
zum .AJUsdruck ,gekommen. Sie ist für unseren TeU der 
Christenheit mit dem Abschluß der Leuenberger Kon
kordie 1marl~iert und sie cha11akterisiert das durch Aus
tausch, Besuch und Beratung gewachsene geistliche 
Leben im Bund. Hier 'Zeichnet sich kein beliebiges, nur 
n'.1f subjektiver :EfareitwiHigkeit beruhendes Geschehen 
::ib. sondern hier wirken sich ,geist1iche Faktoren aus, 
die in der Universalität der Kirche begründet sind und 
daher nicht mißachtet werden dürfen. 

Z.5.4. Folgerungen für das Verhältnis von Bund und 
Gliedkirchen 
2.5.4.1. Wenn so Partfäularität und Universalität zu
gleich das Miteinander der Kirchen im Bund bestim
men, ,muß nach einer Ordnung gesucht werden, die 
ebenso sehr die fägenständigkeit der Gliedkirchen ach
tet wie ihre Gemeinsamkeit verpflichtend zum Aus
druck b11ingt. 
Es wird zu fragen sein, welche Or,gane solches „konzi-



liar" verstandene Miteinander 1sich geben muß und wel
che Aufgaben und KompetenJZen ihnen zuzmweisen 
sind. In jedem Fall muß der Bund 1in solchem Mitein
ander als Kirche im Naimen von K<irrchen handeLn kön
nen. Els erscheint 1uns ,~ewiß, daß sich die hi'err beschrie
bene konkrete Teilverwirklichung der Universaliität 
der Gliedkirchen 1im Bund :in der Kon:Eerenz der Kir
chenleitungen selbst abbiLden muß, daß andererseits 
die Bundessynode die Darstellung der relativen Ein
heit der durch sie repräsentierten Kirche sein muß. 
Beide Größen müssen in Wegfindung und Beschlußfas
sung einander unau:Ehebbar ,zugeordnet sein. Die einzel
nen dHedkirchen behalten !für ihrien Bereich und nach 
Maßgabe der Gemeinschaft Handlungsfoeiheit und Ver
antwortung, sind aber zugleich so aneinander gebun
den, daß sie sich mit ,ihrem Handeln, auah mit ihrem 
Ordnen, den anderen Kirchen im Bund verpflichtet 
wissen. Sie müssen solches Handeln und Ordnen jeder
zeit vor den anderen Kirchen begründen können und 
sollen sich darin auch durch sie bestätigen oder korri-
gieren lassen. · 
2.5.4.2. Weil die aus kJ.rahl:ichen Partikiularitäten be
stehende Gesamtkirche 1in der DDR ihrerseits ein Teil 
dei;: Universalkirche ist, muß sie sich als Teil der öku
menischen Gemeinschaft verstehen und bewähren. 
Der Bund, der sich als ~irche ve1:1steht, kann sdch nicht 
gegenüber anderen Kirchen in der DDR verschließen. 
Er weiß sich verpflichtet, der ökumenischen Gemein
schaft mit 1ihnen wie mit allen Kirchen iLn der Welt zu 
dienen. Er muß zur Begegnung und Zusammenarbed.t 
nach dem Maß des Möglichen beitragen. 
2.5.4.3. Wenn man von diesen Grundüberlegungen her 
nach einer ZielvorsteUung für die Gemei:nschaft unse
rer Kirchen in der DDR fragt, wird man von der spezi
fischen Geme1inschaft einer förideI'atiiv gegliederten 
evangelischen Kirche in der DDR sprechen können, 
in der die Gemeinsamkeit der Landeski<rchen eine ein
ander verpflichtete und füreinander dienst- und opfer
bereitie Gestalt fändet. 

3. Nächste Sc h ritte 

3.1. Unmittelbare Folgerungen aus der Konkordie 
In diesem Abschnitt geht es darum, 1aufgrrund der Erör
teI'ungen von Teil 2 k()IIlkret zu überlegen, was in näch
ster Zeit geschehen kann und muß, um die Gemein
schaft der Kirchen dn der DDR verbind1icher zu gestal
ten und ljU vertiefen. Solche pmktischen Schritte dür
fen nicht nur rein pragmatischer Natur sein, sondern 
bedürfen der ständigen theologischen Reflekfion. 
Die Zustimmung der Gliedkirchen des Bundes zur LK 
ist ein wesenUicher Schriitt in dem dem Bund aufge1ge
benen Zu:sammenwachsen „,in der Eiinheit und Gemein
samkeit des christlichen Zeugnisses und Dienstes ,gemäß 
dem Auftrag des Herrn Ohri'Stus" (Artikel 1, Abs. 2 BO). 
Mit diiesem Schritt erhält di1e bereits unter den Glied
kirchen im Bund prakt,izierte Gemei1nschaft eine neue 
Qualität. Es iist daher ziu :firagen, welohe Folgerungen 
sich aus der LK ergeben. Dabei ist zu untersche1iden 
zwi1schen 
1. Fol:gerungen, dde siich aus de!"' Zust,immung zwin

gend ergeben, 
2. Folgerungen, dte die LK selbst als möglkh bezeiioh

net, aber nicht :f!estlegt, 1und 
3. Folgerungen, die sich in der konkreten Situation 

der Gliedkirchen des Bundes aus der neuen Qualität 
der Kirchgemeinschaft ergeben, die die bereits 
praktizierte Gemeinschaft weiterführen, dem Kir
che-Sein des BUJI11des Rechnung tra.gen und dabei 
auch über diie LK hinausgehen können. 

Zu den nächsten Sah11itten wird :daher 1auch die Weit,er
füh11ung des theologi1schen Gesprächs ,gehören müssen. 

3.1.1. Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
3.1.1.1. Die unmitteiLbariste pr1akti:scjle Folige der Kär
chengemeinschaft nach der LK ist die Gewährung der 
Kanzel- und Abendlmah1sgemeinsohaft, rund zwar auoh 
kirchenrechtlich gesehen. Die LK läßt diese Folge un
mittelbar mit der Zustimmung zu ihr eintreten. Eines 
weiteren Rechtsaktes bedarf es daher für die He<rste1-
lung dieser K,anzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
nicht. 
Es ist nur zu prüfon, ob in den geltenden Rechtssätzen 
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dieser Zustand angemessen beschriiieben 'ist oder ob ~ 
geltendes Recht der Priakti1zieru:ng der Kanze1- und 
Abendmahlsgemeinschaft 1entgegensteht 1und deshalb 
aufgehoben werden müßte. 
Die Kanzelgemeinschaft i:st unter, den Gliedkirchen des 
Bundes gegeben und durch Artikel 2 Abs. 2 BO festge
legt. 
3.1.1.2. Abendmahlsgemeinschaft bedeutet zwingend 
Interkommunion (,gegenseitige Zulassung). Für die 
GHedkJ.rchen des Bundes w<ird diese nicht erst duroh 
die Zusttrnmung zur LK eingeführt, sondern sie be
steht bereits (Artikel 2 Abs. 4 BO), bisher allerdings nur 
durch (jeweils einseitig'e) Festlegungen der einzelnen 
GJ.i1edkirchen. Hinter d!iese Festlegungen kiann aber 
jedenfalls nach der Zustimmung zur LK nicht mehr zu
rückgegangen weriden, da es sich nun nicht mehr um 
einseitige Erklärungen, .sondern um eine ,gegenseitige 
Erklärung handelt. Mit der Zustimmung zur LK ist der 
Rechtsgrund für die Interkommunion nicht meihr die 
Festlegung der ·einzelnen Gliedkirche, sondern die 
Vereinbarun,g in der LK. Iooofern tTifft diie Beschrei
bung des Artikels 2 Abs. 4 BO die Rechtslage niaht 
mehr voll. Sie steht iihr aber auch niicht in der Weise 
entgegen, daß sie unbedlingt, sofort geändert werden 
müßtie. · ' 
3.1.1.3. Zur vollen Abendmahlsgemeinschaft gehört 
ferner die Interzelebra1Jion. 

Der A 1Üsdruck „Ermöglichung der lnterzelebration" in 
LK, Z. 33 kann mit verschiedenen Akzentuierungen 
ausg:elegt werden. 
(1.) Die Gewährung der A'bendma:h1sgemeinschaft, 

welche die Ermöglichung der Interzelebration 
einschließt, läßt sich durchaus so verstehen, daß 
mit der Zustimmung ziur LK die Intenzelebration 
ermöglicht ist, un~ weitere Rechtsakte dafür nicht 
erforiderlich sind. Diese Auslegung wJrd aber nkht 
einhellLg vertriet,en. 

(2.) Die Verwendung des Ausdriucks „Ermöglichung" 
kann auch so verstanden werden, als müsse durch 
nachfoligende Rechtsakte unter den betreffenden 
Kirchen erst die Interzelebria1Jion vereinbart wer
den. Dabei ergibt sich dann die Frage 
a) sind sie dazu durch die Zustimmung ZiUr LK 
' verpflichtet oder 
b) soll „Ermö:gLiahung" nur bedeuten, die Mö1g-

lichkeit, die Interzelebration zu vereinbaren. 
Auch die letztgenannte Auffassung wird vertreten, al
lerdings mit der Einschränkung, daß ,entsprechend der 
Gesamtintention der LK .in den ~onkreten Fällen nicht 
Vereinbarung von Interzelebra1Jion einer Begründung 
bedürfe, sondern umgekehrt der Verzicht, dara.uf bzw. 
eine vorläufige Zurückstellung solcher Rechtsakte. 
Angesichts die,ser unterschiedlichen Auffasungen wird 
man kaum davon ausgehen können, daß die weitestge
hende Auslegung (1.) allgemein anerkannt wird. Das 
wird man nur bei der am wenigsten weitgehenden Aus
legung (2b) erwarten können. Von dieser soll deshalb 
hier ausgegangen werden. 

Die bisheri,ge Situation bei uns ist durch faigendes ge
kennzeichnet: 
a) Innerhalb der EKU, ihren Gliedkirchen und den zu 

ihnen gehörenden Gemeinden einerseits und inner
halb der VELK andererseits besteht bereits Inter
zelebration. 

b) Zwischen der EKU und der VELK, ,ihren Gliedkir
ohen und den Gemeinden im :ganzen besteht dagegen 
Interzelebmtfon bisher noch nicht. Vie1mehr ist der 
dort bi1sher gegebene Zustand 1am ehesten mit Inter
kommunio1n bis hin zur Konze1ebration zu bezeich
nen. 

c) Die BO regelt die Frage der Interze1ebriation nicht. 
Der Aus1schuß ist der Überljeiugung, daß mit der Zu
stimmung aller GliedkJrchen des Bundes zur Konkoridie 
jedenfalls hinsic!htllich !ihres ei,genen Verhältnisses zu
einander die bisherigen Hindernisse für Interzeleora
tion überwunden sind. Der Ausschuß stützt sich dabei 
insbeson~dere auf die Synodalbeschlüsse in diesem Sinn, 
die von mehreren Gliedkirchen bereits dm Zusammen
hang ihrer- ZustLmmung zur .Kondordie ,gefaßt worden 
sind. 
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Nach Ansicht des Ausschusses solite 1auf diesem Gebiet 
nunmehr folgendermaßen vor,geg,angen werden: 
(1.) Rechtsverbilndldche Erklärungen der Gliedkiirchen, 

daß auf Grund der Zustimmung ,zu LK zwischen 
ihnen Inter-Zelebration besteht. 

(2.) Beschreibung 1U'nd damit Festschreibung dieses 
dann er,reichten ZUJStandes in der BO. 

(3.) Soweit erforderlich Angleichung des g1iedltirch
lichen Rechtes wie auch desjeni,~ der EKU und 
VELK 'an diesen Zustand. 

(4.) Gemeinsame Pru~ung unJd Entscheidung der 
Frage, ob von der Ermöglichung der Interzelebra
tion auch ,gegenüber allen anderen der Konkordie 
~ustimmenden Kdrohen b2JW. gegeoober einzelnen 
von diesen (welchen?) Gebrauch gemacht werden 
soll. 

3.1.2. Anerkennung der Ordination 
3.1.2.1. Die Zustimmung zur LK 'Sch}ießt dde gegen.sei
ti,ge Anerkennung der Ordination ein (iLK, Z. 33). 
Dies dist unter den Gliedkirchen des Bundes bereits Pra
xis. Es er~bt 'Sich i1ndirekt au.oh aus Artikel 2. Abs. 
2 BO, wih1d alber in der Bundesordnung nicht direkt an
gesprochen. Eine entsprechende Veränderung der BO 
liegt nahe, 'ist aber keine vordrtingl:iche .Alu~abe, da 
eine entsprechende Formulierung nur dekliaratortischer 
Natur wäre. Die rechtJiiohe Folgie der gegenseitt~n An
erkennung der Ordination ergibt 1sich unmittelbar aus 
der Zustimmung 7lur LK ohne weiteren Rechtsakt. 
3.1.2.2. Andererseits witti in der LK die gegenseiti~e 
Anerkennung der 011CMlnation ohne formulierten Kon
sensus zu Amt und Ordination ausgesprochen. „Amt 
und Ordination" steht im Katalog der LehTiUllterschiede 
(LK Z. 39), an denen :in den kontinuierlichen Leh:rge
sprächen weitergearbeitet werden muß. Es sollte daher 
von den Gliedkirchen des Bundes in ___ Konsequenz der 
mit der Konkordie erfolgten gegenseitigen Anerken
nung der Ordination folgendes 1gewäil'irleistet werden: 
(1.) W,eiterarbeit an den Fra~n Amt\ Ämter, Dienste, 
Ordination; vorrangi1ge Behand}ung - wenn nicht in 
den kontJinuierlichen Leh11gespräohen aiuf europäischer 
Ebene, dann in eigener, regiona1er Verantwortung; -
Einbeziehung der Ergebnisse des gemeinsamen Aus
schusses Ordination mit der ZielsteUung einer ausge
führten Grundübereinstimmung ,Lm Verständnis der 
Ordination. 
(2.) Im Hinblick auf LK, Z. 43 tst ein gemeinsames Ordti
nationsformular nicht erforderlich. Für ein Zusammen
wachsen der Gliedikirchen. im Bund 1ist die Erarbeitung 
gemeinsam ·gebilligter Ordinationsformuliare jedoch 
,dringend a~streben. 

3.1.3. Kontinuierliche Lehrgespräche 
In der LK ülbernehmen die :K!irohen die VerpfUchtung 
zu kontinuierlichen LehrgespräClhen unJd theol~isciher 
Weiterarbeit (Z. 37--40). Zur ·Ausführung nennt der 
Ausschuß methodische Gesichtspunkte und vordring
ldche. Aufgaben. 

3.1.3.1. Methodische Gesichtspunkte 
(1.) Gelehrte uoo ,gelebte Gemeinschaft foiidern und 
fördern sich gegensei1ti,g. So dienen die vor~henen 
Lehrgespräche und die theologische Weiterar:beit der 
Verifizierung der den Kirchen geschenkten Gemein
schaft, ihrer Vertiefung und Sicherung. 
(2.) Durch die Arbeit der Lehrgesprächskommissionen, 
teilweise auch der Kommissionen und ~usschüss·e1 des 
Bundes und ihrer Facharbeitskreise können die Kirchen 
des Bundes von einer über Leuenbe11g hinausgehenden 
Gemeinschaft theolog1ischer Arbeit und theologischen 
Verständnisses ausgehen, die verpflichtend ist. 
(3.) So gewiß der bekenntnisbestimmte Augangspunkt 
immer mögllich sein muß, braucht es jedoch keine prin
zipielle Aufgliederung der theologischen Ar·beit na<:h 
komess.ionellen Gesichtspunkten mehr 2)U geben. 
(4-:') Für die Weiterarbeit, ,ist die Au:ügabenverteilung 
zwischen Bund und Landeskirchen immer neu zu prü-
fen. · 
3.L3.2. A'l.rfgaben 
Der Ausschuß hat im Bldck auf dlie im Bund von der 
VELK und der EiKU gelei'Stete Arbeit und den 'bestehen-

den Aktivitäten die Auf~ben überprüft, die sich aus 
LK z. 37-40 einerseits und der im Bund erfahrenen 
und angestrebten Gemeinscha:f)t andererseits er,geben. 
Er hält die Weiterarbeit~ ibzw. Aufnahme von folgen
den Aufgaben für vordringlich: 
(1.) Amt, Ämter, Dienste, Ordination. 
(2.) Zwei-Reiche-Lehre und Lehre der Köni1gsherr-

sohaft Jesu Christi. 
(3.) Das Verihältnis von Gesetz und Evangelium. 
(4.) Der theologische Ansatz der Ethik. 
(5.) Im Blick auf LK Z. 40 wäre vor allem die Lehre 

von Gott (v;gl. Werkstattbericht II) und die Lelll"e 
vom Gebet in Angriff zu nehmen. 

3.2. Spezifische Folgerungen für die Kirchwerdung des 
Bundes 
Wenn mit der Zustimmung der Gliedklirchen zur LK · 
die Hemmnisse wegigefal.len sind, die den Bund hinder
ten ~irche zu sein, dainn liegt darin eine ;besondere Ver
pflichtung, die neue Qualität der Gemeinschaft ~m 
Bund .a}s KiTche auch reale Gestalt gewinnen :mi lassen. 

3.2.1. Methodischer Ansatz 
Die Gestalt dieser Kirche mit ihren Strukturen und 
Institutionen muß man wachsen lassen und fördern, 
d. h. praktisch, die Frage nach einer verbindlicheren 
Gemeinschaft konkretisiert ;sich in der FT!a1ge nach den 
A~gaben d.hTer einzelnen Teille. Die .Alufgabenvertei
lung zwi1schen Bund und Gliedkirchen kann dabei 
nicht statisch ein für allemal festgelegt werden. 
RegelUIIlgen dallu müssen offen sein für Veränderungen, 
die skh 1aiu.s der weiteren EntWlicklung und der jewei
ld1gen Situation ergeben. Es läßt sich deshalb auoh kein 
abgesohlossener pet'fektionistischer Aujga:benkatalog 
schaffen mit einer detalillierten Aufgabenverteil!Ung 
zwischen GHedkirchen und Bund. Es erscheint zweck
mäßig, .Nufgabenschwerpunkte des Bundes !festzulegen, 
die bei Bedarf ergänzt werden können. Was dabei nicht 
genannt ist, fällt dann zunächst ohne weiteres unter 
die Aufgaben der G1iedkirchen. Daß die Gliedkirchen 
weiter Aufgaben dann an den Bund übertragen, müßte 
ebenso möglich 1sein wie die Übernahme von Auf1ga1ben 
durch einzelne GLiedkirchen für die Gesamtheit der 
Gemeinschaft, weinn· ibei ihnen bessere Voraussetzungen 
zu ihrer Erfüllung gegeben sind.Die verpflichtende Ver
bindlichkeit der Gemeinschaft ilil1 Bund läßt Allein
gänge von Glied'kiirohen nicht :ru, es sei denn, es handle 
sich um Fragen, die die Gesamtkdrche nicht ibet:reffen 
oder Uilll Dmnglichkeitsfä1le, für die die• nachträgliche 
Bi:fügung der 1anderen Gliedlkiirchen einzuholen ist. 

3.2.2. Strukturelle Aspekte 
3.2.2.1. Die neue Gemeinschaft soll eine föderative 
St11ukt:ur haben. Eine ~ntralistische, mit Superstruk
turen ausgestattete Einheitskirche wird 1abgelehnt, 
d. h. eine Auflösung der GliedkiiTchen dn eine :rentrali
stisahe Superki'rc1he wird ni·oht erwogen. Für den Bund 
können auch nicht einfach 1andeslcirchliche StI1ukturen 
übernommen werden. Seine Besonderheit besteht darin, 
eine Gemeinschaft von Gliedlkiirchen verschdedenen 
Bekenntnisstandes und vcerschiedener Tradition zu sein, 
die aufeinander hören und voneinander lernen. Dies -
muß auch in seinen :Funiktionen und Strukturen deut-
lich weI1den. • 
Eine Auflö1SJUng der GHedkirchen wird auch nicht zu
gunsten einer radi~alen Neugliederung des Ges:amtge
bietes erwogen. 
J.edoch sind unter Berücksichtigung von 2.5. einzelne 
terrdtori·ale Veräniderun,gen, die zu sinnvolleren, .grö
ßenanälliig ausgeglicheneren und jewei.ls auch :fänanziell 
lebensfähi1geren Gliedkirohen führen, anzustreben. 
3.2.2.2. Die synodale Struktur des Bundes müßte ver
bessert werden. Hier:ru werden z. B. die Beschreibung 
der Aufgaben der Synode und der Konferenz in Arti
kel 9, Abs. 1 und Art. 13, Abs. 1 BO auf ihre Sach
gemäßheit zu ü:berp:rüfen sein. Bei der Zusammenset
rung der Konferenz (Artikel 14, Abs. 1 BO) könnte die 
synodale Seite gestä11kt werden, wenn z. B. diie weite
ren Vertreter der Gliedk:Jir,chen gemäß Artikel , 14, 
Abs. 1 Buchstabe b nur beratende Stimme hätten. Lm 
Stimmenverhältnis bestände dann Gleichheit 21W~sohen 
gliedkirchlichen Vertretern und synodalen Vertretern. 
Die Wahl des weiteren Vorstandesmitgliedes nach Arti-



kel 15, A!bs. 1 könnte z.B. der Synode übertragen wer
den. Feriner dst auch die Repräsentanz der Gemeinden 
in der synodalen Struktur das Bundes verstärkt1 zu 
berückisich tLgen. 
3.2.2.3. Wieweit der Bund 1als ver1bind1i.oher werdende 
Gemeinschaft 1im Leben der Gemeindeglieder eine Rolle 
spielt, Wlird wesentlich davon .abhängen, Wlie sich die 
Kontakte der Gemeinden über rdie gliedkirchlichen 
Grenzen hinaus entwkkeln. Daibei wdro es nicht nur 
darauf ankommen, ~ntrale Großveranstaltungen wie 
etwa Kirchentage durchzrufühven, sondern vor allem 
ständige Beziehungen zwdischen Kdrchengemeinden 
und Kirchenkreisen vel'Schiediener Gliedkirchen 21u 
schaffen. Das Modell von Partnersohaftsgemeinden ,UJnd 
Bartnel'Schaftskiirohe!llkreisen könnte hier eine wesent
liche Hilfe sein. 

3.2.3. Aufgaben 

3:2.3.1. V:on ·Bedeutung für dLe Wirlkisamkieit eines Zu
sammenschlusses sind auch dessen Kompetenzen. Die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikiel. 5 
und 6 BO erscheint sehr schwach. Ohne die kirchliche 
Gesetzgebung 1in fürer Wdru.,ung für eine lebendige Ge
meinschaft zu iüberschätzen, :w1i.1rd wohl doch eine Kom
petenz des Bundes, dlie nioht ,Ln }ed€1Ill Fall vöfüg an 
die EntseheLdiungen der Gliiedki1rchen gebunden ist, zu 
wünsohen sein. Die AU:Sgestaltung der Gesetzgebungis
kompetenz könnte il. B. durch eine enumeratiiv aufge
zählte Zu:stärndLgkiei.t erfoLgen. Dabei wii:I'de auch teil
wetse e1ine Rahmengesetzgebungskompetenz ausrei
chend sein. KooI'ldinieriungsaufgaben des Bundes könn
ten auch durch Richtlinie!llkompetenzen des Bundes 
mit Wirkung .für die Gliedikirchen erfüllt werden. 
3.2.3.2. Für den Bund zeichnen iiich folgende Auf
galbenschwerpunkte ab: 
Vertretungsf.unktion für al1e die Gesamtheit der QLied
k:irchen berührenden Fragen ,gegenüber der Ökumene· 
soWite gegenüber Staat und Gesellschaft. 
Koordinationsfunktionen für Alu:figaben t11nd Aktivcitä
ten, die schwerpunktmäßig in den Gliedkiirchen wahr
genommen we:tiden; aber von ,gesaantkii:rchlioher Bedeu
tung sind, rund ,deshafü aus Effokti.vitätsgründen dem 
Bund zur Koondiinievun,g zugewli.esen wei.iden. Dazu 1ge
höl'en rz. B. Fragen der AusbiLdiung und des ki:rehlichen 
Nachwuchses, der Ermehung und Unterweisung der 
kirchlichen Jugenda:ribeit, Leitu,ngsfunk1Jionen für ge
samtkirchliche AktiVlitäten und A~ben. 
Rechtsetzungs'funktionen für Ange1egenheiten, !in 
denen einheitliche RegeLungen oder Rahmenregelun
gen zw,eok!dienLich si.nd, z.B. P:fiarre:tictienstrecht, kirch
liches Mitarbeiterrecht, kiirchLiche Alusbildung, kirch
liches ~inanzrecht. · 
Studien- u!lld Beratungsfünktionen zur Bereitstiellung 
von Materialien und El'arbeitU!I1Jg von Arlbeitshilfen für 
den Dienst in den Gliedkirchen, Kirchenkreisen und 
Gemeinden. 

3.2.4. Offene Fragen 

3.2.4.1. Visitationsaufgaben 
Die Zustäncligkei1t für die Vi~sitationen Liegt sachgemäß 

· bei gLiedkirchLichen l!lJSta~ri. Eine Mitwirkung des 
Bundes sollte aber druTch Besuche und Beratungen in 
Gemeinden und Kirchen~bieten die .gewachsene Ge
meinschaft verdeutlichen, so daß erkermbar wird, daß 
K'!rohengrenzen keine abgrenzende Funktion mehr 
haben. Da:bei will'de dem Gesichtspunkt der Überschaiu
barl!;ei.t von Strukturen .und Hegiionen ebenso Rechnung 
getragen wevden wie der Gefahr einer Basisfremdheit 
der gesaimtkirchLichen Or~ane ,gewehrt wevden könnte. 
3.2.4.2. MitgLiedschaiftsrecht 
Zu prüfen 1Lst die Frage nach einem Mitgliedschafts
recht der GemeindegLieder zum Bund a1s K:ivche. W!ird 
der Bund im theologisch-rechtLichen Sinne als Kirche 
verstanden, können 1getaufte evangeliische ChI1isten 
Glieder ihrer Ortsgemeinde ·Und zugleich dies.er Kirche 
sein. Eini1ge Kirchen kennen jedoch nur d:ie iMitglied
schaft in der Gemeinde, I11icht in der Landeskirche. Es 
ist von daher zu klären, ob eine rechtlich formulierte 
Mitgliiedschaft des einzelnen Gemeindegl;iedes zum 
Bund sachgemäß und erfovderliich tist. 
3'.2.4.3. Bemgnahme 1auf DK ~n Rechtsurkiunden 
Zu prüfen 1Lst ferner, ob nach der Zustimmung zur LK 
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i'n der Bundesordnung (Präambel oder Gr:undarlikel) 
und entsprechend tiln den gliedk!irchlichen Grundood
nungen oder Verfassungen da11auf B~ug genommen 
werden muß. 

3.2.5. Die Zukunft der glledkirchlioben Zusammen
schlüsse 
3.2.5.1. Unter den· strukturellen Aspekten - aber auch 
nicht nur unter diesen! - haben die F1Mgen der z,u:kJunft 
der EKU (Berei>ch DDR) und der V'ELK !besonderes Ge
Wricht. 
Oft werden beide als „igliedlcirohliche Z!u:Sa:mmen
schlüsse" bezeichnet. Diese übereinstimmende Bezeich
nung trifft jedoch nur insofern zu, als !beide eine grup
penformierende Zwdschenstellun&' zwii'Sohen den Lan
deskirchen und dem BUJnd dnnehaben. A!bgesehen davon 
gi:bt es zwischen ihnen ·Unterschiede in mehrfacher 
HLnsi.cht (Enmtehung, Gesohdchte, SeL~tverständnis, 
011giani'Sationsform, fuküche Dichte der ,gUedkirch
lichen Zusammenarbeit, Neuordnung angesichts der 
gesellschaftLiohen EntWlioklung.) Diese Unterschiede 
hängen nicht nur mit der Bekenntnisfrage :z;usammen 
bzw. die Beke!lliltni.sföaige stellt sich mit ihnen in je 
besonderer Weise. Trotzdem haiben beide zum Prozeß 
eines umfassenden Zusammenwachsens der Landes
kdrchen in der DDR bereits wesentliches beigetvaigen 
und du:rch Synodalbeschli.i:sse vevbindlioh evklärt, daß 
sie bereit sdnd, rur wei1teren Fövderrun,g di~ Pmzesses 
sich sefüer Stück um Stück zurückzunehmen. 
3.2.5.2. Weithin besteht Unruhe daruber, daß dieses 
letzte nicht schneller ,geschieht. Es ki8inn sich aber nicht 
eiln:llach um Auflösung· der EKU und der VELK in den 
Burnd 1hinein hande·l:n. ViieLmehr list die sachgemäße 
Zielvorstellung die, daß bei &bschluß der Entwicklung 
sowohl die EKU und die VELK als auch der Bund in 
d:ie neue, sich 1als KiTche verstehende u.nd als Gesamt
kirche strukturierte Gemeinschaft :ü:bergehen. Auch 
muß dabei jedenfalls für zwei Aufgabenbereiche Kon
tinuität gewährleistet werden, nämlich für die jeweils 
spezLellen ölmmenischen Veribinduingen und für die 
jeweils bestehenden rechtlichen Festschrei1bungen (per
sonelle und sachliche Verpflichtungen, Ei1gentumsver
häl1misse u. dgl.). 
3.2.5.3. Das Hauptproblem besteht i'Q der Überschnei
dung drei.er Leitlinien. Einel'Seits korriffit es nicht nur 
auf Überführungsbereitwilligkeit der EKU und der 
VELK, sondern ebenso aiuf A'lllfnaihmefäh~gkriet der 
neuen Gemeinschaft an. Andererseits muß vermieden 
werden, daß die bisherLge EKU und die bisheri,ge 
VELK in der neuen Gemeinschaft zu zwei „Traditions
verbänden" im Sinne von Stördiakto:tien werden. Drit
tens bedürfen bei der Frage nach der Struktuieruqg 
des Verhältnisses zwischen der künfti·gen einen Ge
samtkirche und den for:ttbestehenden acht Landeskiir
chen die obengenannten Untevschiede der EKU und 
der VELK auch !insofern einer besonderen Beachtung, 
als von 1beiden n!ioht 1geforoert we:tiden kann, i:hr Maß an 
Einheit der Gliedkirohen :fiür ein möglicherweise 1geriin
geres Maß an Gemeinsamkeit drian:z;ugeben. 
3.2.5.4. In der sich so daJ:'lstellenden Problem1age ist 
festzuhalten: 
(1.) EKU, VELK UJI1Jd Bund haiben, ihrer ;deklarierten 

Absicht entsprechend, von der Möglichkeit recht
licher Zusammenschlüsse (LK Z. 45) in wechselsei
ti1ger konkreter A:bstimmung forts.chreitend Ge
brauch 2iU 1machen. 

(2.) Die untere Grenze gemeinsamen Handelns und 
gemeinsamer Orgianisatio!lJSfoomen ist schon jetzt 
dadurch markriert, daß die Bekenntnisversohie

' denheit nicht mehr als prinzipieller Hinderungs
grund für solche Gemeinsamkeit angeführt wer
den ,kJan~. 

(3.) EKU und VELK sollten in dem Maße 1ihre bisheri
,gen Eigenexistenzen drangeben, wie es sich in ge
meinsamer Prüfung a1s s i n n v o 11 und r e ,a 1 i -
s i er b a r erweiiSt, die Wahrnehmung von Auf
gaben, die sie bisher jewens setbständtg verant
worten, der neuen Gesiamtkirche zru übertragen. 

(4.) Gleichgeschaltet damit und a1so auch prozessiual 
müssen Formen dafür ·gefunden wenl.en, daß 1n 
der neuen, einen Ge1Si8irnlild.rehe lebend,i·g .bleiht, 
was die EKU und was die VIDLK jeweils als ihre 
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spezifischen Beiträge in diese einzubringen haben"' 3.2.5.6. Aru.f längere Sicht, aiber mit bestimmtem Zeit-
,und wodurch die ,größere Gemeinschaft auch plan sollten weiter verfolgt werden: 
künftiig weiter profiliert werden kann. (1.) Volle Bürogemeinschaft der EKU, der VELK und 

(5.) Dabei sind insbe5ondere die Unterschiede, die zwi- des Bundes. 
sehen der E.KU Uilld der VELK auf dem sehr kom- (2.) Übernahme von Werken rund Instituten die bisher 
plexen Gebiet der „Konilessionaldtät" bestehep, von der EK.U oder von der VELK ~gen wer-
im' Prozeß einer .zu or~erenden theologischen den in gemeinsame Verantwor1Jun,g soweit dies 
Weiterarbeit auf ~nsames ~kennen dn der un~r Beachtunig bestehender Rechtsformen und 
gemeinsamen Si:truation hin :bicihtbax zu machen. -verbindliohkeiten mögUcll ist. 

3.2.5.5. Im „ eiooelnen hält der Ausschuß kurzfri.std.g 3.2.6. 'willenser~g der Gliedkirchen 
foLgrendes für angebriaoht: In der Erkenntnis daß der ,Bund nur Kdrohe werden 
(1.) Inten:sivierun.g der Kontakte zwischen dem Rat der kann wenn die Gliedikirchen dies ausdrilckldch wollen 

EKU (Bereich DDR) und der Kirchenleitung der muß 'der Aiu:sgangspunkt · aller weiteren Bemüihunige~ 
VELK smyie zwdsohenkirehldche Besuche auch aiuf eine von ihnen abzu1gebende Willenseriklärun,g sein, an 
der Gemeindeebene. der diie Bundessynode zu. betefügen wäre. Im weiteren 

(2.) Weitere RedUZlier.ung jeweils selbständ~ger Aus- Verlauf des Intensdvi~gsprozesses der Gemeinschaft 
sdhüsse der EltU rund der VELK zu~sten addi- in Zeugnis, ~. Leben und Dienst i'st die Bundesoro
tiver Aussohfulse ibzw. ve:mnehrte Ziu:sammenavbeit nung auf,_ föderativen blsatmmenJschlruß einer evan
in den Kommissionen, Ausschüssen und Fach- gelischen Kl.rehe in der DDR hin :ziu überar,beiten, wo

arbeitskreisen des Bundes. bei lihr ekklesiologisches Selbstverständnis in Form~von 
(3.) Ausdehnrung der Zusammenarbeit der K1irchen- Grrundarti~ln oder einer entsprechenden Erklärung zu 

kanzlei der 'EKU, des Lutherdschen Kirchenamtes entfalten :i:st. • 
,und des Sekretariats des Bundes. 

Herausgeber: Oberkirchenrat der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburg; Chefredakteur: Kirchenrat Werner Schnorr, Schwerln, 
Münzstraße 8; veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 423 des Presseamtes beim Ministerrat der Deutschen Demokratschen Republik; 
II-16-8 750 (2) 
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